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Dieses «Register» ist kein vollstandiges Werkverzeich-
nis. Es zeigt, wie umfassend Gygers Arbeiten waren,
und es kann dazu dienen, weitere Plane zu finden.
Trotz der grossen Anzahl von Titeln gibt die Aufstel-
lung einen unvollstandigen Einblick in seine Tatigkeit,
denn Arbeiten, die er den Auftraggebern ablieferte,
sind im Nachlass nur enthalten, wenn er fur sich einen
Entwurf oder eine Kopie behielt. Nicht im Nachlass zu
finden sind zum Beispiel Entw(rfe oder Kopien vom
LaufderReussdurchdieFreien Amter, von der Obervog-
tei Birmensdorf, von der Vogtei Aesch, vom Lauf der
Reuss bei Lunkhofen, von Elgg und von Kénigsfelden.
Nach den Ratsprotokollen der Stadt Zurich arbeitete
Gyger wegen Grenzproblemen in zahlreichen wei-
teren Gemeinden, zum Beispiel in den friher zlrche-
rischen Gebieten von Stein am Rhein und Dorflingen.
Leider sind in den dortigen Archiven und in Schaff-
hausen keine Plane zu finden.

Die bisher aufgefundenen, in einem
grossen Massstab gezeichneten Festungs-,
Grenz-, Zehnten- und Giterpldne

Lauf der Reuss durch die Freien Amter
(Abb. 4 und 6)

Ohne Titel, ca. 1620-1630, Massstab ca. 1:55000,
sUdorientiert. Format: 44,5 x 76,5 cm (Schauenburg-
Sammlung, der Eidg. Militérbibliothek, Nr. 7). Unten
links ist Platz ausgespart fir den Titel. Es kénnte sich
um eine Doublette handeln, deren prachtvolleres Ge-
genstiick verschollen ist.

Die Karte umfasst ein grosses Gebiet mit dem Lauf
der Reuss von St. Wolfgang bei Sins bis zu ihrer Miin-
dung in die Aare bei Windisch, den Abfluss der Lorze
aus dem Zugersee bei Baar, die Reppisch, das Teil-
stick der Limmat von Schlieren bis zu ihrer Min-
dung in die Aare, den Oberlauf der Binz und das wei-
te Tal mit dem Hallwiler- und Baldeggersee. Die da-
zwischen liegenden Hugelziige sind mit breiten
Pinselstrichen dargestellt, die von einem helleren
Grinton zu einem dunkleren an den Schattenhdngen
wechseln, sodass eine gute Reliefwirkung entsteht.

Abb. 6: Lauf der Reuss durch
die Freien Amter. Ausschnitt
aus Abb. 4: Bremgarten bis



Abb. 7: Befestigungen rechts
der Limmat, 1643, Entwurf.
Format: 109 x 44 cm. Durch
den Bau mussten viele Grund-
stlicke enteignet werden.
(ZBZ MK 306. Photo ZBZ)

Abb. 8: Festungswerke von
der Niederdorfpforte bis
Stadelhofen. Reinzeichnung
des Planes Abb. 7.

Format: 102,5x43 cm.

(ZBZ MK 310)

Trotz des kleinen Massstabes sind die Ortschaften
nicht schematisch gezeichnet, sondern in Schragan-
sicht mit den wichtigsten Gebduden an der richtigen
Stelle des Grundrisses.

Die Geldndedarstellung gleicht der Art, wie Gyger die
Hugel des Zircher Oberlandes abbildete (Abb. 23
und 24), wobei er fur die modellierenden Pinselstriche
Grautdne verwendete. Noch grésser ist die Uberein-
stimmung mit der Militarkarte des Zircher Gebietes
und anstossenden Landschaften Durch Hans Cunrad
Gyger in grund gelegt und gerissen im Jahr 1620
(STAZ G 19, Abb. 2). Die einzelnen Pinselstriche in
Ocker, Braun, teilweise auch Dunkelgriin, sind etwa
deckungsgleich wie diejenigen der Karte des Reuss-
laufs. Auch der Massstab und die Ortsansichten ent-
sprechen sich. Es ldsst sich nicht feststellen, ob die
Karte des Reusslaufs Gyger und seinem Vorgesetzten
Haller dazu diente, den westlichen Teil der grossen
Karte der Nordostschweiz zu zeichnen oder ob sie von
dieser kopiert wurde, weil man gerade dieses Teilge-
biet notig hatte (Abb. 4, 5 und 6).

Die Mehrere Statt Ziirich sambt ihren Umliegen-
den Giiteren wie und wessen die gewesen

im Jahr Christi 1643 als man das grosse fortifi-
cationswerk angefangen (Abb.7)

Entwurf ohne Angabe des Verfassers, Massstab ca.
1:4000. Farbige Tuschzeichnung, Format: 109 x45 cm
(Kartensammlung der Zentralbibliothek Zirich, MK
306).

Auf der rechten Limmatseite (der mehreren Stadt) er-
folgte 1642 der erste Spatenstich fir das Fortifika-
tionswerk, denn die Stadt war von Norden her am
meisten gefahrdet. Durch die Anlage der Schanzen
mussten zahlreiche Grundstiicke, vor allem schone
Reblagen unterhalb der heutigen Eidgendssischen
Technischen Hochschule (ETH) und der Universitat,
enteignet werden. Der Plan enthélt, dhnlich einem
modernen Grundbuchplan, die betroffenen Gebadude
und Grundstlcke und ihre Besitzer.

Festungswerke von der Niederdorfpforte
bis Stadelhofen 1643 (Abb. 8)

Reinzeichnung ohne Titel und Angabe des Ver-
fassers, 1643, Massstab ca. 1:4000. Farbige Tusch-
zeichnung, auf Leinwand aufgezogen, Format:
107,5x49cm (Baugeschichtliches Archiv der Stadt
Zurich, BAZ G 1).

Dieser Plan ist das mit ansprechenden Farben ausge-
fuhrte Original und wurde offensichtlich viel ge-
braucht, denn die Farben sind matt, und das Papier
|6st sich an einigen Stellen von der Leinwand. Zur Re-
produktion wurde deshalb das in der Kartensamm-
lung der Zentralbibliothek aufbewahrte Exemplar (ZBZ
MK 310) verwendet. Die beiden Reinzeichnungen
entsprechen sich, sodass unklar ist, welches Exemplar
das Original und welches die Kopie ist. Es war damals
blich, von wichtigen Planen mehrere Exemplare zu
erstellen. Die Reinzeichnungen sind etwa 5 cm weni-
ger breit als der Entwurf. Es fehlen einige unwichtige
Wiesen am rechten Rand im Stadelhofen und das
Haus zum Kreuz (am heutigen Kreuzplatz). An Stelle
des Titels sind zwei Profile der Schanzen gezeichnet.
Der Karteninhalt entspricht dem Entwurf. Die Namen
der Grundeigenttmer, die enteignet wurden, stehen
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Abb. 9: Funf Projekte fur die
Befestigungen Zurichs auf der
linken Limmatseite, 1644.
Format: 61,5x37,5cm.

(ZBZ MK 215. Photo ZBZ)

Abb. 10: Zurich mit dem fast
vollendeten Befestigungsring,
1673. Kupferstich von
Conrad Meyer.

(Graphische Sammlung ZBZ)

an derselben Stelle auf dem Plan wie auf dem Entwurf
und sind besonders schén geschrieben. Die ehema-
ligen Rebhdnge bei der heutigen Seilbahn zur ETH,
beim Hirschengraben, der Kinstlergasse und bei der
Hohen Promenade sind mit einem grtinen Schatten-
ton dargestellt.

Die drei Plane sind nicht signiert, denn Gyger war vom
Rat fur diese Arbeit gewahlt. Die Art der Darstellung
entspricht dem signierten Plan von der linken Limmat-
seite und den drei Stadelhofer Zehntenpldnen, die

vom Grossminster bis zum Kreuzplatz das gleiche
Gebiet zeigen, sodass kaum Zweifel an der Autor-
schaft Gygers bestehen. Auch bei den Stadelhofer
Zehntenpldnen sind ein Entwurf (STAZ Plan Q 344)
und zwei Reinzeichnungen (Q 342 und Q 343) erhal-
ten. Die von Gyger stammenden Plédne der Befesti-
gung der mehreren Stadt Zurich wurden immer wie-
der kopiert, zuletzt 1770 von Ingenieur Johann Mil-
ler. Die Kartensammlung der ZBZ enthélt finf Kopien
mit dem gleichen Karteninhalt.




Circ Umb die mindere Statt Ziirich
In grund gelegt uffs flysigst
durch Johann Cunrad Gyger, 1644
(Abb. 9 und Heftumschlag)

Massstab ca. 1:7700, farbige Zeichnung, auf feine
Leinwand aufgezogen. Format: 61,5 x 37,5 cm, (ZBZ,
MK 215).

Mit dem Bau der Befestigungen zwischen Fréschen-
graben und der Sihl wurde erst spat begonnen. Der
Plan von 1644 zeigt funf Projekte, in denen gezeigt
wird, wie die Festungsbauten angelegt werden kénn-
ten. Von diesem Plan besteht in der Kartensammlung
der Zentralbibliothek eine ganze Anzahl Kopien. Die
Diskussionen um die Anlage der Befestigungen, der
Beschrieb der Bauarbeiten und die entstandenen
Kosten sind in Germann (S. 16—-25) und in Grunder
(S. 26-164) ausfihrlich beschrieben. Der Kupferstich
von Conrad Meyer aus dem Jahre 1673 zeigt die bei-
nahe vollendeten Befestigungen (Abb. 10). Im Jahre
1671 lebten in der Stadt Zurich 9590 Einwohner.

- Ot Berf.

eilie,

Obervogtei Birmensdorf und Oberurdorf, 1643
(Abb.11)

Ohne Titel, Massstab ca. 1:10000. Tuschzeichnung
auf Leinwand aufgezogen, sidwestorientiert. Format:
120 x 80 cm (STAZ Plan A 38; spatere Kopien STAZ
Plan A 40 und ZBZ MK 340).

Das GrundgerUst des Plans bildet der Lauf der Rep-
pisch von Stallikon Uber Birmensdorf bis zum Rep-
pischhof oberhalb Dietikon und ihre kleineren Zuflisse
wie der Aescherbach. Die Gegend zwischen Birmens-
dorf und Aesch entspricht in allen Details dem eben-
falls 1643 gezeichneten Plan der Vogtei Aesch. Zur
Vogtei Birmensdorf gehorte auch das in der Vogtei
Bonstetten gelegene steile Waldstiick, das sich vom
Reppischtal bei Stallikon bis hinauf zur Hochflache
des Albis bei Medikon erstreckte. Im Grenzgebiet der
Vogtei ist der Plan reich an Details. Einzelne Grund-
stlicke, oft mit der Angabe des Besitzers, sind einge-
tragen und es ist genau festgelegt, zwischen welchen
Parzellen die Vogteigrenze verlief. Der Plan der Vogtei
Aesch aus dem gleichen Jahr und im gleichen Mass-

Abb. 11: Obervogtei Birmens-
dorf und Oberurdorf, 1643.
Stdwestorientiert, Ausschnitt
auf 25 % verkleinert.

(STAZ Plan A 40. Photo STAZ)



Abb. 12: Vogtei Aesch,
1643. Stdwestorientiert,
Format: 54,6 x41,8cm.
(Schweizerisches Landes-
museum SLM 25884,
Photo SLM)

stab passt in den linken oberen Teil, wo ein grosses
Feld frei geblieben ist.

Zwei spatere Kopien befinden sich im Staatsarchiv Zu-
rich und in der Zentralbibliothek Zurich mit gleichem
Massstab und gleichem Karteninhalt. Bei beiden ist
die Schreibweise von einzelnen Namen mit reich ver-
zierten Grossbuchstaben auffallig.

Gyger zeichnete auch einen Grundriss vom noérdlich
anstossenden Rekholder- oder Unter Bremgarten
Amt, das zur Grafschaft Baden gehorte, wo das Klos-
ter Wettingen die niedere Gerichtsbarkeit und die
acht eidgendssischen Orte als gemeine Herrschaft die
hohe Gerichtsbarkeit austibten (vgl. S. 32).

Vogtei Aesch, 1643 (Abb. 12)

Ohne Titel, Hans Cunrad Gyger fecit Ao. 1643, Mass-
stab ca. 1:10000. Kolorierte Tuschzeichnung, sud-
westorientiert. Format: 54,6 x 41,8 cm (Schweize-
risches Landesmuseum SLM 25884). Der Plan wurde
in feuchtem Zustand gefaltet, sodass sich Teile der
Schrift spiegelbildlich abdruckten.

Die Grenze gegen die Obervogtei Birmensdorf und
Oberurdorf ist mit einem griinen Band genau angege-
ben, hingegen fehlt die Grenze gegen das Kelleramt,
auch Ober Bremgarten Amt genannt. Dort hatte ZU-
rich nur die hohe Gerichtsbarkeit. Es scheint, dass
diese Grenze 1643 noch nicht vermarcht war. Die
Abklarungen mit den Anstossern, welche die niedrige
Gerichtsbarkeit besassen, waren noch nicht abge-
schlossen, und deshalb konnte die Grenze nicht im
Plan eingetragen werden. Darauf deutet auch die
grosse Flache links oben hin, die fir den Titel und
fur Erlduterungen ausgespart ist. Die topographische
Grundlage war 1643 fertiggestellt, und die Grenze
gegen Birmensdorf, wo Zirich die hohe und niedrige
Gerichtsbarkeit austibte, konnte ohne weitere Abkla-
rungen gezeichnet werden.

Eygenlicher Abgeméssner Grundriss des Laufs
der Riiss Zwiischen Weerd und Hermenschwyl
bey Lunckhofen, 1648 (Abb. 13)

Ohne Titel und Legende, sig. Hans Conrad Giger Blir-
ger Zirich 1648, Massstab ca. 1: 5500, stidwestorien-
tiert. Format: 71,8 x 32,7 cm, (Staatsarchiv Aargau
P.01/0163). Die Reliefwirkung wird nicht durch breite
schraffenartige Pinselstriche erzeugt, sondern durch
fein abgestufte Schattentone, eine Art der Gelande-
darstellung, wie sie Gyger fiir seine spateren Werke
verwendete.

Der Lauf der Reuss bildete die Grenze zwischen den
Einflussbereichen der Innerschweizer, der Berner und
der Zurcher. Auf der linken, westlichen Seite der Reuss
befand sich das Freiamt, eine gemeine Herrschaft der
sieben Orte, das luzernische Amt Merenschwand und
weiter flussabwarts der bernische Unteraargau mit
dem Eigenamt. Gegenuber, an der rechten, 6stlichen
Flussseite, lagen zugerische und ztrcherische Gebiete
und die gemeine Herrschaft Baden. Die Reuss war
trotz zahlreichen Méandern bis zum Vierwaldstatter-
see schiffbar, was Luzern bedeutende Einnahmen
durch Zolle verschaffte.

Bei Hochwasser entstanden immer wieder Uber-
schwemmungen, denn die Kleine Emme und andere
kleine Zufllsse brachten Geschiebe, das im flachen
Flussbett der Reuss abgelagert wurde. Die Bewohner
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Abb. 13: Mdander der Reuss
bei Lunkhofen mit Projekten

zur Begradigung, 1648: A-B,

C und D. Stidwestorientiert,
Format: 71,8x32,7 cm.
(Staatsarchiv Aargau STAAG
P. 01/0163. Photo STAAG)
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Abb. 14: Grenze zwischen
den Kantonen Zug und Zirich
bei Ebertswil und Kappel.
Untere Planhélfte, stidorien- \
tiert, Ausschnitt auf 33 % \ gl X

verkleinert. (STAZ Plan N 83) y (B W ey Rl
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Abb. 15: Ausschnitt in Origi-
nalgrésse aus Abb. 14 mit
den beiden Eychbachen.
Entlang welchem Eychbach
soll die Grenze verlaufen?




erhohten die Damme, konnten aber Durchbriiche
nicht verhindern. Bereits im 17. Jahrhundert entstan-
den Plane mit der Idee, den Fluss zu begradigen, um
die Fliessgeschwindigkeit zu erhéhen und die Lange
der Damme zu verkleinern. Gyger zeichnete 1648
einen Plan, wie man mit einem kurzen, etwa 1700
Schritt (ca. 1,3 km) langen Kanal bei Rottenschwil,
drei grosse Serpentinen und einige Altlaufe abschnei-
den konnte. Damit waren die Bewohner von Lunkho-
fen nicht einverstanden, denn sie fiirchteten vom Ver-
kehr abgeschnitten zu werden.

Die vielen Anstosser mit ihren verschiedenen Interes-
sen konnten sich nicht auf ein Projekt einigen. Beson-
ders schwierig war die Beschlussfassung in der gemei-
nen Herrschaft, wo die Tagsatzung zu entscheiden
hatte. Auch ein Gutachten des badischen Ingenieurs
J. G. Tulla, der durch die gegluckte Begradigung des
Rheins unterhalb Basels bekannt geworden war, half
1809 nicht weiter. Erst nach mehreren Uberschwem-
mungen entstand 1966 ein generelles Projekt, das in
den folgenden Jahren ausgefuhrt wurde.

Grenze zwischen den Kantonen Zug und Ziirich
bei Ebertswil und Kappel, 1649 (Abb. 14 und 15)

Ohne Titel, Massstab ca. 1: 10000. Kolorierte Tusch-
zeichnung, auf Leinwand aufgezogen, stidorientiert.
Format: 56 x43,5 cm (STAZ Plan N 83).

Das Zurcher Gebiet ist griin, das Zuger Gebiet gelb
koloriert; weiss gelassen sind zwei strittige Land-
stlicke, die zusammen kaum einen halben Quadrat-
kilometer messen, ein kleineres nordwestlich von
Kappel und ein etwas grosseres, zwischen zwei B&-
chen, stdostlich von Kappel beim Hof Notikon. Un-
klar war, welcher der beiden Bache die Grenze bilden
sollte: der Eychbach nach unserer Meinung oder, in
etwa 400 m Abstand, der Eychbach nach Zuger Mei-
nung. Mit feinen roten Punkten ist eine mogliche Tei-
lung eingezeichnet. Die Bereinigung erfolgte aber erst
1730, weshalb Gyger auf dem grossen Kartengemél-
de keine Marchsteine und den strittigen Grenzverlauf
nur mit kleinen schwarzen Punkten einzeichnete.

Grenzplan liber die zwischen der Reuss und der
Jonen gelegenen Giiter (Abb. 16 und 17)

Verzeichnuss und ussgemessner Grundriss des orts
und der gtiteren alwo sich missverstandtnuss und
span in den nideren Grichts und Mannschafft Mar-
chen erhebt habend. By den ahnstéssen dess Frey-
ambts und Kellerambts. Zwiischent Ottenbach und
Jonen an der Riss. Ca. 1650, Massstab ca. 1:3000.
Kolorierte Tuschzeichnung, Format: 47x119 cm (STAZ
Plan N 78).

Dargestellt ist ein etwa 2,7 km langer Streifen, der
zwischen den Dorfern Ottenbach und Jonen liegt, von
der Reuss, dem Stampfenbéachli entlang bis zum Jo-
nenbach. Hier verlief die Grenze zwischen dem Frei-
amt (Knonaueramt), wo Zurich die hohe und die nied-
rige Gerichtsbarkeit austbte und dem Kelleramt, wo
Zurich nur die hohe Gerichtsbarkeit besass und das
heute zum Kanton Aargau gehort.

Bericht Was in disem Plan von Griner Farb ist, das ist
ohn disputierlich im Freyambt. Was aber von Gelber
Farb ist, das ist im Kellerambt. Was dann Weyss gelas-
sen ist, das ist dissmalen disputierlich und im span.
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Abb. 16: Grenze zwischen
Reuss und Jonen bei Otten-
bach. Format: 47 x 119 cm.
(STAZ Plan N 78)

Abb. 17: Ausschnitt auf 30 %
verkleinert aus Abb. 16: Strit-
tige Gebiete bei Ottenbach.
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Abb. 18: Plan der Grenz-
vermessung zwischen Zirich
und der Gemeinen Herrschaft
Baden, 1650. Ausschnitt
Niederweningen und Schnei-
singen. Ostorientiert,
verkleinert auf 33 %.

(STAZ Plan N 82)
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Plan der Grenzvermessung zwischen der
Landvogtei Regensberg und der Grafschaft
Baden bei Niederweningen, 1650 (Abb. 18)

Ohne Titel, Massstab ca. 1:6300, Tuschzeichnung,
auf feine Leinwand aufgezogen, ostorientiert. For-
mat: 76,5 x 98 cm (STAZ Plan N 82).

Der genaue Grundriss reicht vom Burghorn auf dem

Lagerngrat tber das Surbtal bei Niederweningen bis

zum Hof Wattwil nordlich des grossen Waldgebietes

der Egg und zeigt einen etwa sieben Kilometer langen

Streifen. Nur langs der Grenze sind die Ortschaften

genau gezeichnet, ebenso der Wald, die Landstras-

sen und die Surb. Weiter entfernte Gebiete waren
fur die Bereinigung des Grenzverlaufs unwichtig. Ob-
schon betrachtliche Hohenunterschiede vorhanden

sind, z.B. Burghorn 859 m, Niederweningen 442 m

und die Egg um 600 m, fehlt jede Andeutung des

Reliefs.

Es sind zwei Grenzen der Landvogtei Regensberg an-

gegeben, die sich nicht ganz decken und die auf der

grossen Landtafel des Zircher Gebietes von 1664/67

auf gleiche Art gezeichnet sind:

1. Gelb mit roten Zahlen, von Nr. 1 auf dem Burghorn
bis Nr. 34 beim Hof Wattwil. Sie folgt den Wald-
randern, B&chen, Grundstickgrenzen und zum
Teil auch den Strassen, entsprechend dem Geldn-
de und markiert die Ausdehnung der niederen
Gerichtsbarkeit.

2. Eine 1 cm breite griine Linie hat nur funf Land-
marken und ist wie mit einem Lineal gezogen,
quer zum Relief und zur bestehenden Landnut-
zung. Es ist die Grenze der hohen Gerichtsbarkeit
zwischen Zirich und der gemeinen Herrschaft
Baden.

Vogtei Eglisau, 1650 (Abb. 19)

Massstab ca. 1:3900. Kolorierte Federzeichnung, auf
Leinwand aufgezogen, nordostorientiert. Format:
57 x29 cm (STAZ Plan N 64 und Plan N 65). Plan N 65
hat unten rechts eine ausfuhrliche Legende, die in
Plan N 64 fehlt. Sonst sind die beiden Plane iden-
tisch.

Die Plane zeigen die Hochflache von Buchberg mit
dem Steilabfall zum Rhein bei Oberried, einigen Hau-
sern 1,5 km 6stlich von Eglisau. Gelb Vogtei Eglisau,
Grln Vogtei Rudlingen und Buchberg und was weyss
(hellgrau) gelassen ist dissmalen spanig, das heisst
umstritten. Ferner sind acht Marchenpunkte einge-
zeichnet und deren Lage ist mit Worten beschrieben.
Die beiden Plane dienten als Grundlage fur die Ver-
handlungen tber den Verlauf der Grenze.

Abb. 19: Umstrittenes Gebiet
auf der Hochflache von Buch-
berg und dem Steilabfall zum
Rhein, stdostlich von Eglisau.
Nordostorientiert, Ausschnitt
auf 80 % verkleinert.

(STAZ Plan N 64)
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Abb. 20: Unklarer Grenz-
verlauf zwischen Zurich und
Schaffhausen bei der
Honegg, nordostlich von
Eglisau. Ausschnitt auf 33 %
verkleinert. (STAZ Plan N 63)
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Vogtei Eglisau (Honegg), 1650 (Abb. 20)

Massstab ca. 1:4500. Kolorierte Tuschzeichnung, auf
Leinwand aufgezogen, nordostorientiert. Format:
56x 44,3 cm (STAZ Plan N 63). Unten ein breites
Textband.

Auf dem Plan ist die Nordwestgrenze der Vogtei Rid-
lingen und Buchberg, von der Honegg oberhalb Egli-
sau bis zum grossen Wald zwischen Rafz und Rudlin-
gen festgehalten. Unten links sind die obersten Hau-
ser von Eglisau eingezeichnet, uff der Egg im
Gemeindeteil Wiler. Was in diesem Grundriss von
gelber Farb ist, das gehért zu der Vogtei Eglisau, was
aber von brauner [rotbrauner] Farb samt dem was
Weiss [hellgrau] gelassen ist, das gehért in die Vogtei
Rudlingen Buchberg. Damit war die Lage der Grenze
klar, nicht aber die Nutzungsrechte der Anstdsser. Die
Eglisauer liessen seit alters her ihr Vieh ausserhalb ih-
res Gemeindegebiets im grossen Wald zwischen Rafz
und Rudlingen weiden. Auf dem Plan ist dieses Gebiet
weiss gelassen. Ein alter Vertragsbrief bestdtigte das
Recht auf diesen Weidgang an zwei Tagen in der
Woche. In einem gutlichen Vergleich wurde der Mon-
tag und der Dienstag daflr bestimmt. Um zur grossen
Waldweide zu gelangen, musste das Eglisauer Vieh
Uber das Gemeindegebiet von Buchberg und Ridlin-
gen, Uber die Honegg und den Singersberg, getrieben

X ARl '“'" % t.«"- ST -
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werden. Dass es dort auch weidete, wollten die Buch-
berger und Rudlinger verhindern. Zur Beilegung die-
ser Differenzen wurde vom Rat der Stadt Schaffhau-
sen der Artillerist und Kartograph Hauptmann Hein-
rich Peyer (1620-1690) abgeordnet.
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Rhein-Grenze von Kaiserstuhl bis Balm D,
1650 (Abb.21)

Ohne Titel, Massstab ca. 1:32000. Kolorierte Feder-
zeichnung, auf Leinwand aufgezogen, ostorientiert.
Format: 33x51 cm (STAZ Plan N 59).

Die Karte hat zwar keinen Titel und ist auch nicht von
Gyger signiert, doch entspricht die Geldndedarstel-
lung und das Schriftbild den von Gyger aufgenom-
menen Karten, die mit Tusche auf Papier gezeichnet
und auf Leinwand aufgezogen sind. Die Orientierung

nach Osten und der Massstab von ca. 1:32000 deu-
ten ebenfalls auf die Autorschaft von Gyger hin. Die
zrcherischen Amter, némlich Teile der Herrschaft
Eglisau, der Grafschaft Kyburg und des Neuw Ambt,
sind mit einer hellen Flachenfarbe in griin oder rosa
koloriert, die schaffhausische Vogtei Rudlingen und
Buchberg in hellbeige und das anstossende Graff
Sultzisch Land in weiss. Damit ist die politische Eintei-
lung angegeben, im Gegensatz zur Militarkarte des
Eglisauer Quartiers, das die Grenzen der einzelnen
Rekrutierungsgebiete zeigt.

Abb. 21: Grenze des Zurcher
Gebiets gegen die zu Schaff-
hausen gehérende Vogtei
Rudlingen und Buchberg
und gegen die Besitzungen
der Grafen von Sulz.
Dargestelltes Gebiet: Kaiser-
stuhl bis Balm, Gemeinde
Lottstetten. Ostorientiert,
Format: 33x51cm.

(STAZ Plan N 59)

23



“..l ve e b
Tnve e ::w,..;ﬂ

yfed A ; ». m--ﬁ/‘dh )%

s, 3. )7»»:{ "

[

i

113 Copan,
Gy cavacteris S 4« »

'wfﬁc ﬂ’»mu
v Seirn 'gl«
Wit s - A,

;,n 0 ﬂ- ;nv‘/(‘trn

/u b

‘»uﬁ»(

é{n ‘c’l-n A(/z c nn»:iﬁ

reﬂ;‘{: an, f; "

W aiyien Sig mrid Sett:
AL, }

5 st

S

G S —/o:,“, /nlﬂtrj‘(‘n tt;ru//n er :‘?‘ ‘4/:

widen 720 Sul'/uv/
gn '~ntM-n g ,LKI»,...,
i/‘.»mn bay’nvn-://o:-n x «/nn pesr

g dean lgari Ly

4
_,,,/).,./ m’ e y/o £

il i ; ‘
oA TN i
u; bR e r{ e {‘mv///‘:r e ;Z;/,

/ on hacnry m-m O Caitnss
",:,6; ”W’n W I enlifa n .4”‘ O oy i) R0, R(5rs

00 wum e v /l/r?‘
Y ALY B R
I-r/q,a /Y Gy,

Do i ,/.. 3

@WL{M dins

Wf»

e, stern €

‘;‘7’?“/.‘.}2,,/‘9% mm
A (\u(" 7/

n»/n» Iml'ryt’n ij/unl

{

n» 1ot o

ik 7%// ~g

fc!/ﬁ,:f,, m-/,’n /»:4/547 ‘;
oG ;

el e (L, NN

v mar w’fm-é 17&

) SR

. i—:u,f:a”ffh///(u &
2L ::;f:’@“;, dir ”’"’"f"“’ e

¥ Lo

Ny fp ' e

i

rAnlifn Ay las. Sn o
%%MM”"’A’" -(

)

VIS
Targ

l
3 |
c»?-’.ﬁ i

Abb. 22: Gygers Vorschlag
zur Abgrenzung der Land-
grafschaft Sulz gegen das
kleine Dorf Nohl, das auf der
rechten Seite des Rheins liegt.
Format: 40,6 x 33,3 cm.

(STAZ Plan N 61)
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Genau dargestellt ist nur ein Streifen beidseits des
Grenzflusses Rhein, ohne dass das Relief hervorgeho-
ben wird. Weiter vom Rhein entfernt fehlen alle De-
tails; so sind zum Beispiel die Dorfer Rafz und Wil nur
summarisch durch eine Anzahl Hauser markiert, die
Reben und die Walder um diese Ortschaften fehlen
ausser an den Abhangen zum Rhein.

Versucht man auf dieser Karte die Distanzen zwischen
markanten Punkten, die sich seit dem 17. Jahrhundert
nicht mehr verandert haben, mit denen auf einer mo-
dernen Karte zu vergleichen, so stellt man nur wenige
Differenzen fest. Sie sind relativ klein und bewegen
sich im Zwei- bis Dreifachen von allfélligen Fehlern,
die durch den Papierverzug entstanden sind.

Gygers Militarquartierkarte der Eglisauervogtei aus
dem Jahre 1644 stellt das gleiche Gebiet dar, umfasst
aber eine weit grossere Region mit Teilen der Quar-
tiere Winterthur, Regensberg und Trillikon sowie von
Schaffhausen und dem angrenzenden Ausland. Trotz
des kleineren Massstabs von ca. 1:45500 enthalt sie
mehr Details. Durch leichte Schattenténe an den
Nordhé&ngen wird eine plastische Reliefwirkung er-
zielt. Diese wird auch durch die sie tUberlagernden
lichten Flachenfarben fir die Militarquartiere nicht
beeintrachtigt. Misst man die Distanzen zwischen den
gleichen Eckpunkten wie auf der Karte der Rhein-
grenze, so zeigen sich auch hier kleinere Differenzen.
Es sind aber andere Strecken, die ungenau sind. Da-
raus kann geschlossen werden, dass die Karte der

Rheingrenze unabhdngig von der Militarkarte des
Eglisauer Quartiers entstanden ist.

Die Entstehung der Grenzkarte (Abb. 21) hangt nicht
mit kriegerischen Ereignissen zusammen, denn der
Dreissigjahrige Krieg endete 1648. Die Detailpldane
(Abb. 19 und 20) zeigen, wo 1650 der Grenzverlauf
zwischen der zlrcherischen Landvogtei Eglisau und
der schaffhausischen Vogtei Rudlingen und Buchberg
bereinigt wurde. Die Grenzkarte ist das Resultat von
diesenlangjéhrigen Abklarungen und Verhandlungen.
Die von der Grenze weiter entfernen Gebiete waren
unwichtig und sind deshalb nur andeutungsweise im
Grundriss festgehalten.

Plan der Rheingrenze von Rheinau bis
Schaffhausen, nach Original von H. C. Gyger,
kopiert von Joh. Rud. Esslinger,

1673 (STAZ Plan N 60)

Das Original ist nicht mehr vorhanden. Johann Rudolf
Esslinger schrieb unter seine Kopie: Disser Karten ori-
ginal, Hat der Herr Ambtmann Gyger in das Schloss
Kyburg gethan. Das Gebiet am Rhein zwischen Schaff-
hausen und der Thurmindung gehorte zur Landvog-
tei Kyburg. Nach dem er sie in dass ohn vergleichliche
werck auf dem Rahthus zu Zirich hat abgetragen und
weil sie nur mit Bleistift gezeichnet und schlecht auf-
gezogen war, wurde sie 1673 Johann Rudolf Esslinger
zum Kopieren tUbergeben.



Leider hat Gyger die Kopie nicht selber ausgefuhrt. Er
starb am 25. September 1674. Die «Kopie» von Ess-
linger gleicht einer Handskizze. Der Rheinlauf ist un-
genau, aber mit schwungvollen Strichen gezeichnet,
und die Dorfer, wie auch das Kloster Rheinau sind
schematisch mit vielen kleinen H&auschen, wie auf
einer Kinderzeichnung, eingetragen. Der Wert der
reinen Grundrisszeichnung, die eine exakte Vermes-
sung voraussetzte, wurde offensichtlich nicht von
allen Zeitgenossen erkannt. Der Rhein bildete eine
eindeutige Grenze, ausser bei der kleinen Ortschaft
Nohl, sodass eine einfache Skizze genlgte.

Nohl, 1651 (Abb. 22)

Massstab ca. 1:6600, einfarbige Planskizze mit Erlau-
terungen. Format: 40,6 x 33,3 cm, (STAZ Plan N 61).
Nohl, das kleine Dorf auf der rechten, westlichen
Seite des Rheins, gehdrte zur Landvogtei Kyburg und
grenzte an die Landgrafschaft Sulz. Der Grenzverlauf
war unbestritten. Auf dem Plan sind sechs Landmar-
ken eingetragen und beschrieben, die 1651 gesetzt
und vom Grafen von Sulz anerkannt wurden. 1659
erkundigte sich der Rat der Stadt Schaffhausen tber
die Grenzziehung in Nohl. Im Zircher Rat wurde die
bereits 1651 erfolgte Marchensetzung in Nool gut
befunden, so wie sie in einer Schrift beschrieben war,
die seit Jahren in der Kanzlei aufbewahrt wurde. Er
veranlasste, dass Amtmann Gyger ein Projekt aufset-
zen solle, welches man den Herren von Schaffhausen
zur Beantwortung ihrer Anfrage vorlegen wolle (B I
504, S. 58 und 59).

Auch heute gehort dieser schmale Landstreifen mit
Nohl und der steilen Nohlhalde zum Kanton Zrich. Er
grenzt an der Schmalseite im Norden an den Kanton
Schaffhausen und an der Langsseite im Westen an die
deutsche Gemeinde Altenburg.

Ubersichtskarte der Grenze zwischen Grafschaft
Kyburg und Landgrafschaft Thurgau, 1655
(Abb. 23 und 24)

Ohne Titel, aber von Gyger signiert, Massstab ca.
1:31000. Farbige Tuschzeichnung, auf Leinwand auf-
gezogen, nordostorientiert. Format: 87,5 x 21 cm
(STAZ Plan N 1). Die streifenférmige Karte zeigt die
Ostgrenze des Kantons Zurich vom Hornli bis zur Thur
bei Ellikon. Geldndedarstellung und Walder braun,
Gewadsser blau, Hauser rot, die gut leserliche Schrift
schwarz.

Die vielen kleinen und grossen Téler des Zircher Ober-
landes und gegen das Toggenburg sind dank der mit
Federstrichen und einem hellgrauen Schattenton mo-
dellierten Gelandeformen gut zu erkennen. Es ist eine
Grundrisszeichnung, auf der die Lage der Dérfer und
der Hofe ohne Miihe mit ihrer Lage auf einer moder-
nen Karte verglichen werden kann. Die Abstande
zwischen den einzelnen Siedlungen stimmen aber
nicht immer. Der aus elf Distanzen errechnete Mass-
stab betragt ca. 1:31400; einzelne Distanzen sind
aber zu kurz, sodass ein Massstab von ca. 1:40900
entsteht, oder zu lang, was dann einen wesentlich
grosseren von ca. 1:26600 ergibt. Der Grenzverlauf,
der weitgehend dem heutigen entspricht, ist mit

Abb. 23: Das hugelige Grenz-

gebiet zwischen Zirich und
der Gemeinen Herrschaft
Thurgau, von der Thur bei
Ellikon bis zum Homli.
Nordostorientiert, Format:
87,5x21cm. (STAZ Plan N

Abb. 24: Die Umgebung de:
Bichelsees, Abbildung ver-
kleinert auf 40 %, Ausschni
aus Abb. 23.
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Abb. 25: Das Grenzgebiet
Bichelsee und Horli. Entwurf
fir den Plan Abb. 23.
Nordostorientiert,

Format: 41x14,8cm.

(STAZ Plan N 7)
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einem etwa 5 mm breiten grinen Band markiert.
Grenzsteine sind keine eingetragen. Beim Bichelsee,
bei Hinderschneid (heute Oberschneit) und bei Elli-
kon an der Thur ist die Lage der Grenze zur Zeit der
Kartenaufnahme noch unklar.

Die Karte entstand 1655. Das kénnte darauf hinwei-
sen, dass das Grenzgebiet gegen die gemeine Herr-
schaft Thurgau wichtig wurde, denn dort regierten
abwechslungsweise Landvogte aus reformierten und
aus katholischen Orten. Die Glaubensgegensatze ver-
starkten sich derart, dass 1656 der Erste Villmerger-
krieg ausbrach. 1660 vollendete Gyger die Militdrkar-
te des Turbenthaler Quartiers, die genauer ist, ein viel
grosseres Gebiet umfasst und trotz kleinerem Mass-
stab alle Siedlungen enthalt.

Ubersichtsplan der Grenze zwischen Bichelsee
und Hornli, 1655 (Abb. 25)

Ohne Titel, Massstab ca. 1:31400. Farbige Feder-
zeichnung, nordostorientiert. Format: 41 x 14,8 cm.
(STAZ Plan N 7).

Es handelt sich um einen Entwurf zum STAZ Plan N 1
(Abb. 23), wobei er von der Grenze Zirichs gegen den
Thurgau nur das stdliche Teilstlick enthalt. Die Grenze
ist mit schwarzen Punkten eingetragen und war in
diesem Gebiet nicht strittig. Die Namen der Orte sind
in gewohnlicher Schrift geschrieben. Fir Plan N 1 ver-
wendete Gyger gut lesbare Buchstaben, sonst ent-
sprechen sich die beiden Karten bis in alle Details.

Grenze zwischen Ziirich und Schwyz,
auf der Altmatt (Abb. 26 und 27)

Ohne Titel, Massstab ca. 1:42000. Farbige Tusch-
zeichnung, auf Leinwand aufgezogen. Format: 38 x
45 cm (STAZ Plan N 87).

Diese Karte entspricht weitgehend der Militarquar-
tierkarte des Wadenswiler Quartiers von Gyger aus
dem Jahre 1659. Beide Karten sind ostorientiert und
haben denselben Massstab von ca. 1:42000 und
auch dieselben Fehler. Die Lage der meisten Sied-
lungen stimmt gut, die Abweichungen sind dhnlich
klein wie bei der Militdrquartierkarte des Eglisauer
Quartiers. Nur bei einigen wenigen Orten im Kanton
Schwyz, zum Beispiel beim Schloss Pfaffikon oder bei
der Bruicke von Schindellegi, kann auf dem Karten-
blatt die Abweichung von der richtigen Lage 10 bis
15 mm ausmachen. Nach dem Ersten Villmergerkrieg
war die Kartierung im ehemaligen «Feindesland»
schwierig. Beide Karten enthalten die gleichen Sied-
lungen mit der gleichen Beschriftung. Es ist unklar,
welche das Original und welche die Kopie ist.

Im Westen umfasst die Militdrquartierkarte ein etwas
grosseres Gebiet. Sie reicht von Ruschlikon bis an den
Zugersee, wahrend bei der vorliegenden Karte der
westliche Kartenrand von Kapfnach bei Horgen nach
Oberageri verlauft. Nord-, Ost- und Stdrand der Kar-
tenblatter entsprechen sich. Das Gelande istim Grund-
riss wiedergegeben. Eine Ausnahme bildet die 6stli-
che Kartenecke mit den Bergen am Eingang zum
Waggital, dem Stocklichriz und dem Rinderweid-
horn. Diese sind in naturahnlicher Form in schrager
Vogelschau dargestellt. Die gute Reliefwirkung wird
durch einen hellen Grauton an den Nordhdngen er-
zeugt. Bei der Militdrquartierkarte Uberlagern starke
Flachenfarben fur die einzelnen Quartiere die Schat-
tenténe und beeintrachtigen deren Reliefwirkung.
Das Grenzgebiet gegen Schwyz hatte sowohl fir Zu-
rich als auch fir Schwyz eine grosse Bedeutung, denn
Uber den oberen Zirichsee, die Linth und den Walen-
see fuhrte die wichtige Verkehrsverbindung zu den
Bundnerpassen. Im 15. Jahrhundert besass Zurich die
hohe Gerichtsbarkeit tber die obern Hofe mit den
Dorfern Pfaffikon, Wollerau, Hurden und der Insel
Ufenau. Die damalige Ostgrenze verlief von der Min-
dung des Talbachs in den oberen Zirichsee bei Lidwil
zum Schonboden, dann zur Kapelle St. Meinrad, wei-
ter Uber den Etzel zur Sihl und zum Hohronen. Sie ist
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Abb. 26: Grenze zwischen
Zlrich und Schwyz bei
Richterswil und Altmatt.
Ostorientiert, Ausschnitt
auf 60 % verkleinert.
(STAZ Plan N 87)
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Abb. 27: Die Hofe Pfaffikon,

Wollerau, Hurden und
Ufenau waren vor dem
Alten Zurichkrieg Zurcher

Hoheitsgebiet. Ostorientiert.

Ausschnitt auf 65 % ver-
kleinert. (STAZ Plan N 87)

28

&3 "ul ‘lr[r) 4
H.3 “[lttni!m if

auf der vorliegenden Karte mit schwarzen Punkten
eingezeichnet.

Zu Beginn des Alten Zurichkriegs mussten, nach einer
Niederlage der Zurcher, die Hofe am 15. Februar 1441
an Schwyz abgetreten werden. Im Ersten Villmerger-
krieg gab es in dieser Grenzzone wiederholt Gefechte
zwischen den reformierten Zurchern und den katho-
lischen Schwyzern. Im Dezember 1655 belagerten
die Zurcher das Stadtchen Rapperswil, verstarkt durch
Zuzug von tausend Mann mit sechs Geschitzen unter
der Fuhrung von Hauptmann Heinrich Peyer aus
Schaffhausen. Sie mussten im Februar 1656 wieder
abziehen, weil die katholischen Orte die Berner bei
Villmergen besiegten und darnach Frieden geschlos-
sen wurde.

Das Neiiw Ambt (Abb. 28)

Ohne Titel und Jahr, Massstab ca. 1:50000. Farbige
Tuschzeichnung, ostorientiert. Format: 36,8 x 27 cm
(ZBZ MK 642).

Der Massstab entspricht dem der Militarquartierkarte
des Regensdorfer Quartiers. Die Karte ist etwas klei-
ner, im Suden fehlt ein Streifen von etwa 11 cm mit
dem Limmattal und im Westen fehlen ebenfalls etwa
11cm mit der Gegend von Baden, denn diese Gebiete
gehorten nicht zum Neuamt. Die Militdrquartierkarte
enthélt auch Waldrander, Strassen, kleine Hofe, einige
Flur- und Ortsnamen, die auf der Neuamtkarte fehlen
und hat zudem ein feiner ausgearbeitetes Relief. Die
Neuamtskarte ist eine vereinfachte, aber sehr an-
schaulich gestaltete Kopie der Militarquartierkarte.
Als im Dreissigjahrigen Krieg die zUrcherische Nord-
grenze bedroht war, erstellte Gyger 1644 die Militar-
quartierkarte. Durch den Gebrauch wurde sie bescha-
digt, sodass er sie 1661 nochmals zeichnen musste.
Ob die Ausgabe von 1644 oder von 1661 die Grund-
lage fir die Neuamtkarte bildete und ob Gyger das
prachtige Kartenblatt selber zeichnete, lasst sich nicht
mehr feststellen.



Eine genau gleich gestaltete Kopie ist signiert: «J. Ro-
dolph Landolt f. 1712» (ZBZ MK 163).

Misst man Strecken zwischen zwei Endpunkten, die
sich seit 1644 nicht verandert haben, auf einer mo-
dernen Karte und vergleicht sie mit den entspre-
chenden Strecken auf der Neuamtkarte und auf der
Militdrquartierkarte, so stellt man beachtliche Un-
terschiede fest. Es gibt Distanzen, die auf der Mili-
tarquartierkarte ca. 12 % und auf der Neuamtkarte
ebenfalls bis zu 8 % zu lang sind. Die einzelnen Ab-
weichungen sind jeweils nicht gleich gross, aber sie
entsprechen sich. Der mittlere Massstab betragt ca.
1:50000, einzelne Strecken sind zu kurz, sodass fur
diese ein Massstab von ca. 1:57 000 entsteht, andere
sind zu lang, sodass sich ein Massstab von ca. 1: 34000
errechnen lasst.

Die beiden Karten hatten verschiedene Anspriche zu
erfiillen: Die Karte des Neuamtes zeigt einen Verwal-
tungsbezirk, die Obervogtei Neuamt, in welcher der
Obervogt mit Sitz in Zirich die hohe und niedere Ge-
richtsbarkeit austibte. Das Gebiet des Neuamtes ist
grin koloriert und die Grenze ist mit einer grinen
und gelben Doppellinie markiert. Die Umgebung war
weniger wichtig, sodass zum Beispiel die Grenze
zwischen der Grafschaft Sulz und der Landvogtei
Eglisau fehlt. Die Militarquartierkarte hingegen zeigt
die Landvogtei Regensberg und die Obervogtei Neu-
amt, das Gebiet, in dem bei einem Alarm die wehr-
fahige Mannschaft nach Regensberg einrlicken muss-
te, bewaffnet wurde und eingesetzt werden konnte.
Es war wichtig, welche Dorfer und Weiler zu diesem
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Militarquartier gehoérten und wie lange es ging, bis
von den entferntesten Siedlungen die Mannschaft Re-
gensberg erreichte. Fur einen allfalligen Einsatz muss-
te der Kommandant den Verlauf der Taler und Hu-
gelztige, der Gewasser, Strassen, Pdsse und Hinder-
nisse kennen. Dazu genlgte der Massstab 1:50000
und die vorhandenen Fehler hatten keine Bedeutung.
Einen andern militarischen Zweck erflllte die Karte
des Kantons Schaffhausen, die Heinrich Peyer 1684
im Massstab 1:25000 erstellte. Sie ist viel genauer,
denn Peyer befehligte die Schaffhauser Artillerie und
wollte auf der Karte die Schussdistanzen abmessen.
Im 17. und 18. Jahrhundert wurden Gygers Militar-
quartierkarten haufig kopiert, zum Beispiel 1735 von
Friedrich Meiss und 1800 von Sigmund Spitteler. Eine
interessante, leider schlecht erhaltene Kopie aus dem
Jahre 1690, stammt von Johann Rudolf Hess, dem
Landvogt von Griiningen, der sich ausdrtcklich auf
die Autorschaft von Johann Conrade Gyger bezieht
(STAZ Plan A 37). Sie ist ostorientiert und enthélt
ungefédhr das Gebiet der Militdrquartierkarte des
Gruninger Quartiers, das an den Randern erweitert
wurde. Der Massstab von ca. 1:32000 und die seit-
lichen Erweiterungen weisen darauf hin, dass Hess die
Militarquartierkarte und das grosse Kartengemalde
von 1664/67 oder eine Kopie davon benutzte.

Abb. 28: Das Gebiet der
Obervogtei Netiw Ambt
zwischen den Landvogteien
Kyburg und Regensberg.
Ostorientiert, Format:
36,8x27 cm. (ZBZ KM 163)
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Herrschaft Weinfelden 1662/63 (Abb. 29)

Usgemessner Grundriss der becirckh und marchen
auch etwas Gerichtsgehériger gleteren der Her-
schafft Wynfelden [...], Massstab ca. 1:6000. Farbige
Tuschzeichnung, auf Leinwand aufgezogen, nord-
orientiert. Format: 151 x 137 cm, (STAZ Plan N 166).
Zurich konnte von den Herren von Gremmingen 1614
die Herrschaft Weinfelden ftr 130000 Gulden kau-
fen, die niedere Gerichtsbarkeit und das Schloss gal-
ten 76000 Gulden, die Zehntenrechte 54000 Gul-
den. Die hohe Gerichtsbarkeit Ubten seit 1460 die
zehn eidgendssischen Orte gemeinsam aus. Die Herr-
Abb. 20: Zirich besass schaft umfasste 935,5 Juc.harten zehntenpflichtiges
inmitten des Hoheitsgebiets Ackerland, 26 Jucharten Wiesen, 51 Jucharten Reben

der Gemeinen Herrschaft und 228 Jucharten Wald. Weinfelden lag wie die

Thurgau die niedere Gerichts-  z{ircherischen Obervogteien Pfyn und Wellenberg an s

CAFRRIE iri die ZenTiien: | der wichtigen Westostverbindung zum Bodensee, BRSE T SO 3
;ilc(? ;iﬂ:{:‘;ﬁsigﬁ ;/\;(;'Zm und zudem befand sich dort die auf weite Strecken “%P:ﬁfﬁ%"ﬁ R
(STAZ Plan N 166. einzige, mit Fuhrwerken befahrbare Briicke tber die ey ! b
Photo STAZ) Thur. Der Besitz von einzelnen Herrschaften in der ge-

meinen Herrschaft Thurgau hatte fur das reformierte
Zurich zur Zeit der Gegenreformation eine grosse Be-
deutung.

Aus dem langen Titel geht hervor, dass 1662 und
1663 auf Befehl der Stadt Zurich und der angren-
zenden Gerichtsherren die Marchen ergangen, berei-
niget und mit Nebuwen Marchsteinen besetzt und
ergentzt worden sind. Der genaue Verlauf der Grenze
war fur Zurich wichtig, weil das weit vom zirche-
rischen Hoheitsgebiet entfernte Weinfelden inmitten
von zahlreichen anderen Herrschaften lag, die oft
nur ein Dorf umfassten. Zur Herrschaft Weinfelden
gehorten damals auch einige Hofe und das Dorf
Dotnacht nordostlich des Ottenbergs, ausserhalb der
heutigen Gemeindegrenze. Das von Zirich erwor-
bene Gebiet ist griin eingetragen mit Grenzsteinen
Nr. 1-107. Ein farbiger Grenzsaum markiert die an-
grenzenden Herrschaftsbezirke. Innerhalb des ztrche-
rischen Gebietes lagen kleinere Felder, die in eine an-
dere Herrschaft gehorten. Gyger weist auf diese kom-
plizierten Rechtsverhaltnisse hin, als er sich mit einem
Brief beim Pralaten des Klosters Wettingen entschul-
digte, dass die Vermessung der kleinen Gerichtsherr-
schaft Niederurdorf so lange dauerte (S. 39). Langs
der kompliziert verlaufenden Grenze sind kleine Feld-
wege und einzelne Grundstlicke eingezeichnet, die
im Ubrigen Gemeindegebiet fehlen. Wichtig war da-
mals die Bereinigung und Sicherung der Grenzen.
Erst viel spater, 1695, wurde Hans Jakob Lavater
(1658-1739)beauftragt, einenZehntenplan von Wein-
felden zu zeichnen. Lavater vermass das Gebiet neu in
einem etwas grosseren Massstab. Im Gemeindearchiv
befinden sich das 200 x 150 cm grosse Original, das : :
leider einen Wasserschaden erlitten hat, und einegut =~ : L
erhaltene Kopie von gleicher Grosse. Die Entwirfe, ?
24 Grundrisse von einzelnen Teilgebieten, die Berech-
nungen der Grosse der Felder und die Beschreibung
des Zehntens befinden sich in der Kartensammlung
der Zentralbibliothek Zurich.
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Abb. 30: Mundung der Rep-
pisch in die Limmat. Entwurf,
Massstab ca. 1:4300, Aus-
schnitt verkleinert auf 50 %.
(STAAG P06/0004)

Abb. 31: Mindung der
Reppisch in die Limmat.
Verkleinerte Reinzeichnung,
Massstab ca. 1:8200, Aus-
schnitt verkleinert auf 85 %.
(STAAG P06/0001)
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Karten der Gerichtsherrschaft
des Klosters Wettingen (Abb. 30-35)

Zurich grenzte im Nordwesten an die Grafschaft Ba-
den, damals eine gemeine Herrschaft der acht Orte, in
der das Kloster Wettingen die niedere Gerichtsbarkeit
ausubte. Von den zurcherischen Gebieten, der Ober-
vogtei Birmensdorf und Oberurdorf, der Vogtei Aesch,
der Gerichtsherrschaft Niederurdorf, der Landvogtei
Regensberg und der Obervogtei Neuamt, die an die
Gerichtsherrschaft des Klosters Wettingen stiessen,
sind Grenzkarten erhalten. Gyger kam bei diesen Ar-

beiten mit den Anstdssern, den Vertretern des Got-
teshauses Wettingen, in Kontakt, die mit der Fest-
legung der Grenze einverstanden sein mussten. Sein
sachliches Vorgehen beeindruckte sie offensichtlich,
sodass sie Gyger den Auftrag gaben, auch ihr Gebiet
zu kartieren. Dass das Kloster Wettingen, trotz der
sich verstarkenden Glaubensgegensatze, einem refor-
mierten Zurcher diesen Auftrag erteilte, zeigt, welch
grosse Erfahrung Gyger bei der Beilegung von Grenz-
streitigkeiten hatte und wie gross das Vertrauen auf
seine Unparteilichkeit war.



Entwurf:
Limmattal von Altstetten bis Baden (Abb. 30)

Gyger zeichnete das Gebiet zuerst im Massstab von
ca. 1:4300 auf drei grossen, aneinanderstossenden
Planen:
— das Limmattal von Altstetten bis Dietikon

Format: 127 x 118 cm,

(Staatsarchiv Aargau STAAG, P06/0004)
- das Gebiet um den Heitersberg,

Format: 167 x 140 cm, (STAAG P06/0003)
— das Limmattal von Oetwil bis Baden

Format: 181 x 140 cm, (STAAG P06/0002).

Die drei farbigen Tuschzeichnungen zeigen die Ge-
wasser blau, die Hauser rot und die Strassen und Plat-

R i

ze grau. Sie sind reich an Details, besonders in der
Néhe der Grenze des Klosterbezirks auf der stdlichen
Seite der Limmat und bei den Dorfern Wettingen und
Wadrenlos auf der nordlichen Seite, wahrend bei der
angrenzenden Gerichtsherrschaft Weiningen nur die
wichtigsten Umrisse eingetragen sind. Besonders ein-
driicklich ist der Lauf der Limmat mit seinen vielen, oft
wechselnden Altlaufen. Er bildete ein Stick weit die
Grenze und war als Verkehrsweg wichtiger als die
Strassen.

An vielen Orten sieht man noch die Bleistiftzeichnung
des ersten Entwurfs, an anderen Stellen ist sie weg-
radiert. Bei einer spateren Kontrolle wurden einige
mit Tusche gezeichneten Ackergrenzen und Wege
neu gezeichnet und die falschen durchgestrichen.
Diese grossen Plane hatten auf den damals vorhande-

Abb. 32: Zum Vergleich,
Maander der Limmat bei
Dietikon. Grenzen der Ge-
richtsherrschaft des Klosters
Wettingen und von weiteren
Herrschaftsgebieten.

Am rechten Bildrand die
Gerichtsherrschaft Nieder-
urdorf (vgl. S. 38). Ausschnitt
aus dem Kartengemalde von
1664/67. Ostorientiert,
Masstab ca. 1:32000.
Abbildung auf ca. 60 % ver-
kleinert. (vgl. Abb. 50) (STAZ)
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Abb. 33: Geometrischer nen Papierformaten keinen Platz. Beim Aufziehen auf
Grund-riss aller Marken der die Leinwand wurden einzelne Blitter aneinander
Gerichts-Herrlikeit dess Gotts- ; ot
hatises Wettingan, Nassstah gestossen, oft ml|t 50 grosser PraZ|§|on, dass man heu-
ca. 1:30000. Kupferstichvon  t€ MUhe hat, die originalen Papierrander zu erken-
Johann Meyer, 1693. Ost- nen. Die Leinwand wurde auf einen Rahmen ge-
orientiert, Format: 47 x49cm.  spannt, sodass eine grosse Landtafel entstand, die
(ZBZ 4 Ja 03:1. Photo ZB7) aufrecht stehend bearbeitet werden konnte. Die mit-
tels dem Messtisch durch graphische Triangulation
erhaltenen Strecken wurden mit dem Zirkel auf die
«Landtafel» Ubertragen.
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Reinzeichnung in verkleinertem Massstab
(Abb.31)

Ein auf dem Entwurf (Abb. 30) mit kraftigen roten
Linien aufgetragenes quadratisches Netz mit einer
Maschenweite von ca. 3,2 cm diente zum Ubertra-
gen auf den 109 x 210 cm grossen Plan im Mass-
stab von ca. 1:8200, der ein Netz mit feinen Bleistift-
linien mit einer Maschenweite von ca. 1,7 cm auf-
weist, das an einigen Orten noch sichtbar ist (Abb. 31,
STAAG P06/0001). Dieser Plan war 1650 fertig und
diente fur die jahrelangen Verhandlungen mit den
Anstossern. Noch 1661 schickte der Rat der Stadt
Zlrich Gyger zu einem Augenschein mit dem Land-
vogt der gemeinen Herrschaft Baden (STAZ B Il 512).
1666 erfolgte schliesslich die endgtiltige Reinzeich-
nung.

Kopie der Reinzeichnung
(ausgestellt in der Kantonsschule Wettingen)

Topographia Territori Maristellani

Das ist: Eigentliche Beschreibung dess Umbkreises der
Gerichtsherrlichkeit eines Herren Prelaten dess lob-
lichen Gottshaus Wettingen, mit allen Marken und
Anstéssen & Auff bevelch Herren Abbt Bernardi ange-
fangen Anno 1650, Under der Regierung H. Geraldi
Abbten durch Anleitung Herren Philip Omlin Cantz-
leren undt arbeit Herrn Johann Conradt Geigeren Bur-
geren zu Zurich zu dem endt gebracht im Jahre nach
der gnadenreichen Geburt Christi 1666.

Massstab ca. 1:8200, Format: 165x 182 cm. Leider ist
dieser Plan derart schlecht erhalten, dass hier auf
eine Reproduktion verzichtet wurde. Der Verlauf der
Grenze ist mit samtlichen Eckpunkten eingetragen.
Sie sind mit 1 bis 54 nummeriert, und ihre Lage ist in
der linken oberen und der rechten unteren Ecke des
Planes beschrieben. Am oberen Rand ist mit schwung-
vollen Buchstaben der Titel, eine Ansicht des Klosters
aus der Vogelschau und das Klosterwappen darge-
stellt. Auch bei den anderen vier beschriebenen Uni-
katen losen sich Bruchstlicke von Papier von der Lein-
wand ab und an den Randern fehlen Teile.

Kupferstich (Abb. 33-35)

Die Zeichnung, die im Rektorat der Kantonsschule
Wettingen hangt, bildete die Vorlage fur einen Kup-
ferstich: Geometrischer Grund-riss aller Marken der
Gerichts-Herrlikeit dess Gottshauses Wettingen [...]
von Johann Meyer 1684. Massstab ca. 1:30000, For-
mat: 47 x49 cm (ZBZ 4 Ja 03:1).

Es sind noch zahlreiche Exemplare erhalten, zum
Beispiel im Staatsarchiv Zurich (Plan N 143 und Plan
N 145), ferner in der Kartensammlung der Zentral-
bibliothek Zurich sechs weitere, verschieden ausge-
stattete Exemplare. Die Gelandedarstellung und die

Nummern der Grenzpunkte sind jeweils identisch. Bei -

einigen Exemplaren ist der einfarbige Druck von Hand
koloriert. Oft fehlt der Titel, oder die Textfelder, die
in der linken oberen und in der rechten unteren Ecke
fur die Marchenbeschreibung vorgesehen waren, sind
leer. Die Abbildung des Klosters mit den Wappen ist
bei einigen Drucken besonders schén koloriert. Um
das Kloster sind die Wappen der acht Orte angeord-
net, die abwechslungsweise in der Gemeinen Herr-
schaft Baden die hohe Gerichtsbarkeit inne hatten,
und unten befinden sich die Wappen der Dérfer der

iy @ g

sty

Grafschaft Baden, wo das Kloster die niedere Ge-
richtsbarkeit austibte (Abb. 35). Eine verkleinerte Aus-
gabe des Kupferstichs befindet sich im grossen Werk
mit den Urkunden des Klosters. Die Kupferplatte, mit
der 1693 gedruckt wurde (Abb. 34), befindet sich im
Historischen Museum des Kantons Aargau, im Schloss
Lenzburg (K 944).

Abb. 34: Ausschnitt aus der
Kupferplatte von 1693.

Sie enthélt nur die Karte mit
ihrem Titel (vgl. Abb. 33 und
35). Zum Eindrucken der Be-
schreibung der Marchen wur-
de eine zweite Kupferplatte
verwendet. (Schloss Lenzburg
K 944)

Abb. 35: Titelvignette mit
dem Kloster Wettingen, um-
geben von den Wappen der
regierenden acht Orte und
den Wappen der Gemeinden
der Grafschaft Baden. Aus-
schnitt aus Abb. 33.
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Abb. 36: Das bernische K6nigs-
felden Mitt seiner Zugehérigen
Landschafft, genant das Eigen
Ampt, 1652, Massstab

ca. 1:12000, sudorientiert.
Format: 88 x 100 cm.
(Schauenburg-Sammlung Plan
Nr. 8. EMB, Deposit STABE)
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Kénigsfelden Mitt seiner Zugehdérigen
Landschafft, genant das Eigen Ampt, 1652
(Abb. 36 und 37)

Massstab ca. 1: 12000, farbige Zeichnung, stdorien-
tiert. Format: 88 x 100 cm (Eidgendssische Militarbibli-
othek, Schauenburgsammilung Plan Nr. 8).

General Schauenburg (1748-1831) nahm, als die
franzésischen Truppen 1798 Bern besetzten, die dort
vorhandenen Landkarten mit und behielt sie als sein
personliches Eigentum. Die Erben seines Sohnes Pierre
verkauften die inzwischen veraltete Kartensammlung
an die Eidgenossenschaft.

Das Kloster Konigsfelden kam 1415, als die Berner
den Aargau eroberten, unter die hohe Gerichtsbarkeit
von Bern. In der Reformationszeit wurde das Kloster
aufgelést, und die bernische Regierung (bernahm
seine Rechte und Pflichten. Sie benitzte die Gebau-
de fur die Verwaltung des Eigenamtes, als Sitz des
Landvogtes und als Krankenanstalt. Der weitgestreu-
te klosterliche Besitz im Elsass und in Schwaben wur-
de verdussert. Fiir die Bewohner des Eigenamtes &n-
derte sich nicht viel, die bestehenden Lehen wurden
weitergefiihrt, und der Einzug des Zehntens und an-
derer Abgaben erfolgte durch den bernischen Land-
vogt.

Das Eigenamt grenzt im Osten an die gemeine Herr-
schaft Baden, in der das Kloster Wettingen die nie-
dere Gerichtsbarkeit austbte. Dort hatte Gyger be-
reits 1650 die topographische Aufnahme beendet
(vgl. S. 35). Darauf musste mit den Anstossern, so
auch mit dem Landvogt von Konigsfelden, der ge-
naue Verlauf der Grenze abgesprochen werden, was
Jahre dauerte. Bei dieser Arbeit bekam Gyger wohl
den Auftrag, vom Eigenamt einen Grundriss zu
zeichnen. 1662 war diese prachtige Reinzeichnung
fertig; der viel grossere Plan der Herrschaft Baden

folgte 1666. Wie in andern Planen Gygers sind die
Eckpunkte der Grenze mit Nummern bezeichnet. Fiir
das reformierte Bern hatte diese Grenze eine grosse
Bedeutung, weil die Anstosser katholischen Glaubens
waren und bis zum Zweiten Villmergerkrieg 1712
auch katholische Landvogte in der gemeinen Herr-
schaft Baden regierten.

Zur Absicherung der grossen Arbeit einer Karten-
aufnahme war es damals tblich, eine oder mehrere
Kopien herzustellen, deren topographischer Inhalt
identisch war. Oft wurde dem Auftraggeber ein be-
sonders schon koloriertes Exemplar abgegeben, das
mit Wappen und einem schwungvollen Titel ge-
schmiickt war. Die Ausgestaltung des Plans von Ko-
nigsfelden ist besonders eindrticklich. Durch die
Farbwahl, durch die Modellierung der Higelzige mit
helleren und dunkleren Grinténen entsprechend der
Bodenbedeckung, entstand ein naturdhnliches Kar-
tenbild mit guter Reliefwirkung (Abb. 36 und 37).
Zwei Jahre spater, 1664, vollendete Gyger das gros-
se Kartengemalde des Zurcher Gebietes (Abb. 32, 50
und 51). Der Plan von Konigsfelden erscheint wie
ein geglickter Entwurf, mit dem Gyger in einem klei-
nen Gebiet seine Art der Gelandedarstellung aus-
probierte.

Abb. 37: Kénigsfelden, Win-

disch, Brugg und Miindung
der Reuss in die Aare. Aus-
schnitt verkleinert auf 80 %
aus Abb. 36.

'
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Abb. 38: Gerichtsherrschaft
Niederurdorf. Oststidostorien-
tiert, Massstab ca. 1:3700.
Ausschnitt auf 25 % ver-
kleinert. (STAZ Steinerarchiv
W 18 zu 16)
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Grundriss der Herrschaft Niderurdorff,
entstanden vor dem 26. August 1663
(Abb. 38 und 39)

Massstab ca. 1: 2000. Farbige Zeichnung auf Leinwand
aufgezogen, oststidostorientiert. Format: 89 x 90 cm
(Staatsarchiv Zurich, Plan B 465) (Abb. 39).

Plan mit gleichem Inhalt, Massstab ca. 1:3700, ost-
stidostorientiert. Format: 71,5x64,5 cm (Steinerarchiv
STAZ W 18 zu 16) (Abb. 38).

Die Dorfer Oberurdorf und Niederurdorf grenzen an
die Gerichtsherrschaft des Klosters Wettingen. Das
grossere Oberurdorf gehodrte zur Obervogtei Birmens-
dorf, in der die Stadt Zurich die hohe und die niedere
Gerichtsbarkeit inne hatte. Viel komplizierter sind die
Rechts- und Besitzverhaltnisse im kleineren Nieder-
urdorf. 1614 kaufte Hans-Peter Steiner von Konrad
Zurlauben die Gerichtsherrschaft Uitikon/Ringlikon
und 1620 von Max Ziegler auch diejenige von Nieder-
urdorf. Die hohe Gerichtsbarkeit lag bei der Graf-
schaft Baden, der gemeinen Herrschaft der acht Orte.
Zehntennehmer war das Kloster Wettingen. Grund-
besitz hatte das Chorherrenstift zum Grossmiinster,
der Chorherr Hermatschwyler und weitere Zircher
Chorherren, sodass nur wenige Felder im Eigenbesitz
der Niederurdorfer Bauern waren.

Am 26. August 1663 schrieb Gyger an den Kanzler
des Klosters Wettingen (STAZ, Steinerarchiv W 16), er
schicke ihm die lang verwylete be Schrybung des Li-

R 5
Sicbebur Pl 5 Poviin’
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w

mes und der Marchen der zu sammen stossenden
Grichtsherrligkeiten myner gnaddigen Herren, Namlich
einer loblichen Stadt Zirich und eines wolwirdigen
Herren Prelaten zu Wettingen, desglychen mynes
hochgeehrten Junker Rats Herr Steiners Grichts Herr
zu Niederurdorf.

Dieser vierseitige Brief gibt einen guten Einblick in die
Arbeit Gygers und in die Rechtsverhéltnisse in Nieder-
urdorf. Er zeigt den Werdegang des im Steinerarchiv
erhaltenen Plans:

1. Abt Bernhard des Gotteshauses Wettingen gab Gy-
ger 1650 den Auftrag einen Grundriss und eine
Marchenbeschreibung der Klostergtter zu erstellen.

2.im Jahre 1650 nahm Gyger zusammen mit dem
Kanzler des Klosters einen Augenschein in Nieder-
urdorf, um den unklaren Grenzverlauf nahe der
Limmat, im feuchten Gebiet von schén Werd und
Voglau zu bereinigen. Darauf verfasste Gyger einen
ersten Grundriss und eine Marchenbeschreibung.

3. Seit diesem Umgang hatte sich bis 1663 nichts ge-
andert und die Beschreibung hatte weiterhin ihre
Gultigkeit, ausser by den Nieder Urdorferischen
Chorherren und Hermatschwyler Hofs Gliteren.

4. Auf Begehren von Gerichtsherr Steiner erstellte Gy-
ger einen Grundriss samt einer Beschreibung des
Niederurdorfer Bezirks. Unklar blieb, welche Rech-
te der Gerichtsherr Steiner auf den Gltern von
Chorherr Hermatschwyler hatte.
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5. Gerichtsherr Steiner beauftragte Gyger, anlasslich
eines Rundgangs entlang der Marchen, mit Unter-
vogt Lyps die Besitzverhdltnisse abzuklaren.

. Untervogt Lyps erwdhnte weitere Chorherren- und
Hermatschwyler Guter, die Gyger noch nicht er-
fasst hatte, weil alle durch einandere ligend, und
grosse Arbeit gibt dieselben zu beschryben. Diese
Abklarung ruhte einige Jahre.

. Bei seiner Arbeit im Thurgau erfuhr Gyger, dass
es auch dort komplizierte Rechtsverhaltnisse gab,
weil in einem Feld einzelne Acker in die eine, an-
dere Acker im gleichen Feld in eine andere Herr-
schaft gehorten. In Niederurdorf handelte es sich
nicht um Gerichtsrechte, sondern die Guter des
Chorherrenstifts und der einzelnen Chorherren
waren Grundbesitz, der in Steiners Gerichtsherr-
schaft lag.

. Gerichts- und Ratsherr Steiner unternahm einen
weiteren Augenschein und beauftragte Gyger die

ganze Niederurdorffische Gricht sambt allen Gu-
teren, auf einen Carton zu bringen und zu beschry-
ben, und nachher dem Kloster Wettingen Bericht
zu geben.

In beiden Planen ist der Verlauf der Gerichtsgrenze
mit Nummern 1 bis 30 eingetragen, wie bei andern
Planen von Gyger. Die Besitzverhaltnisse sind klar be-
zeichnet, zum Beispiel Chorherren Holz, zwei Parzel-
len, also im Besitz der Chorherrenstifts Grossmunster
und eine grosse Parzelle Chorherr Hermatschwyler
Holz, oder, Im Mossacker, darinnen 3 Jucharten Her-
matschwyler-, das Ubrige ist Chorherren Gut. Neben
dem Chorherr Hermatschwyler besitzen auch andere
Chorherren und der Untervogt Chorherr Lyps eigene,
meist kleinere Grundstlcke. Im Gegensatz zu den an-
dern Grenzkarten und Zehntenplanen sind hier die
Grundbesitzer eingetragen wie in einem heutigen
Katasterplan.
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Abb. 39: Gerichtsherrschaft
Niederurdorf, Grundbesitz
des Chorherrenstifts Gross-
munster und einzelner Chor-
herren. Oststdostorientiert,
Massstab ca. 1:2000. Aus-
schnitt auf 35 % verkleinert.
(STAZ Plan B 465)
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Abb. 40: Zehntenplan
von Elgg. Stdorientiert,
Massstab ca. 1:11000.
Format: 55,5x48,2 cm.
(ZBZ MK 235)
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Grund-Riss Der Herrschaft Ellgg durch
Hs. Conr. Gyger, 1639 (Abb. 40)

Rechts oben in kleiner Schrift: Cop. e.w, Massstab
ca. 1:11000. Farbige Tuschzeichnung stdorientiert.
Format: 55,5x48,2 cm (ZBZ MK 285).

Leider ist das Original nicht auffindbar. Die Darstel-
lung entspricht der Art wie Gyger Zentenplane zeich-
nete: klarer Grundriss, die Grenze des Zehntenbe-
zirks mit roten Punkten und den Grenzmarken von
Nr. 1 bis Nr. 42, das zehntenpflichtige Ackerland mit
den drei Zelgen, Wiesen, Wald, Reben eindeutig un-
terscheidbar; ferner Gewadsser, Strassen und Feld-
wege. Der Plan enthélt sehr viele Flurnamen, die in
schéner Schrift, gut Ubersichtlich auf dem Plan plat-
ziert sind.

Bereits im 15. Jahrhundert erwarb Zirich von Oster-
reich die hohe Gerichtsbarkeit Uber die Landvogtei
Kyburg und Uber Elgg. Die Besitzer der niederen Ge-
richtsbarkeit, der Zehntenrechte und des Schlosses
wechselten dauernd. Sie waren meistens mit den
Burgern und dem Rat von Elgg im Streit, bis schliess-
lich 1712 Hans Felix Werdmidiller diese Rechte erwarb.
Dank einem Fideikommiss, eine Art Familienstiftung,
ist das Schloss noch heute im Besitz der Familie Werd-
miller. 1637 kaufte Zurich die Zehntenrechte, verwal-
tete sie durch das Amtshaus Winterthur und ver-
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ausserte sie 1680 wieder. Der Zehntenplan von 1639
kénnte damit zusammenhéangen.

Zehntenplan von Geerlisberg, 1650 (Abb. 41)

Massstab ca. 1:7000, farbige Zeichnung, ostorien-
tiert. Format: 31 x26,3 cm (STAZ Neuerwerb).

Das Dorf Geerlisberg liegt auf einem flachen Hohen-
rticken nordéstlich von Kloten auf etwa 550 m Hohe.
Das Gebiet um die Hauser ist flach, sodass es sich fur
den Getreideanbau eignete. Obwohl nur etwa drei
Kilometer von Kloten entfernt, hatte Geerlisberg ein
eigenes Zehntensystem. Das Zehntenrecht gehorte
von alters her dem Spital Zurich. Erhalten ist das Urbar
umb den Zehenden zu Geerlisperg, ein Buch mit Sei-
ten aus Pergament und in Leder gebunden. Eine Dop-
pelseite enthdlt den Zehntenplan von Hans Conrad
Gyger, welcher den Anbau vom Jahr 1650 zeigt und
die damaligen Zehntenverhdltnisse.

Der Verlauf des Zehntenbezirks ist in Textform und
mit rot punktiert auf dem Plan eingetragen. Im Osten,
noch nahe am Dorf, liegt der steile bewaldete Ab-
hang zum Eigental, einer Schmelzwasserrinne des
Linthgletschers. Die anderen Walder liegen ausser-
halb oder ganz am Rande des Bezirks. lhre heutige
Lage erinnert noch an die Entstehung des Dorfes in



einer Waldrodung. Das meiste Land, 189 Jucharten,
wurde geackert. Die drei Zelgen trugen 1650:

Zelg gegen Déanikon Korn (Dinkel) 71 Jucharten
Zelg gegen Kloten Hafer 55 Jucharten
Zelg gegen Bassersdorf Brache 63 Jucharten

Im Durchschnitt der Jahre 1627 bis 1656 wurde
darauf 1247 Mutt Korn geerntet. In diesem Zeit-
abschnitt waren nur vier Ernten kleiner als das lang-
jahrige Mittel. Damals rechnete man fur die Ernah-
rung einer Person 2,5 Mutt Korn (Kernen) im Jahr.
Auf heutige Masseinheiten umgerechnet betrug der
Ertrag 11,2 Zentner pro ha.

Das Ackergebiet wurde offensichtlich im Laufe der
Jahrhunderte erweitert, was am Rande gegen Kloten
und gegen Bassersdorf in Form von kleinen Feldern,
die nicht direkt an die grossen Flachen der Zelgen an-
stiessen, sichtbar wird. Sie waren ins Zelgensystem
eingeschlossen und trugen die gleichen Ackerfrichte
wie die benachbarte Zelg. Innerhalb der Zelgen, be-
sonders am Dorfrand, gab es zahlreiche Acker, die
nicht zum Zehntenbezirk von Geerlisberg gehorten:
Nach dem Urbar waren ein grosser Acker (M) in der
Zelg gegen Bassersdorf, sowie ein kleinerer (L) in der
Zelg gegen Kloten und eine kleine Wiese (O) zehnten-

Y, N .
Mans vad derende, beerrcby
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frei. Zehntenpflichtig waren die mit A-K bezeichne-
ten Grundstlicke, namlich zu Kloten A, B, C, H, |, zu
Bassersdorf E, F, G, K und zu Birchwil D. Diese kom-
plizierten Verhaltnisse erschwerten den Einzug des
Zehntens, sodass ein Grundriss notig wurde.

Im Urbar befinden sich die Abschriften des Kauf-
briefes aus dem Jahre 1331 und eines Lehensbriefes
von 1372. Die Ruckseite des Titelblattes des Urbars
hat den Eintrag: 6 ten Hornung 1837, die Notariats
Canzei Kloten: Da der grosse und der kleine trockene
Zehenden des Hofes Geerlisberg losgekauft ist, so
ist dieses Urbar, soweit es denselben betrift, als kraft-
los zu betrachten.

Abb. 41: Zehntenplan von
Geerlisberg mit den drei
Zelgen: gelb = Korn (Dinkel),
rosa = Hafer, braun = Brache.
Ostorientiert,

Massstab ca. 1:7000.

Format: 31x26,3cm.

(Photo STAZ)
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Abb. 43: Urbar des Spitals
Zurich, Pergament, in Leder
gebunden, mit Metallbeschla-
gen. Format: 21 x35cm.
Siegel von Hans Rudolf Wa-
ser, Obervogt von Horgen,
Thalwil, Ruschlikon und
Kilchberg.

Urbar umb des Spitals in der Statt Ziirich
Héltzere zwiischent Riischliken und der Sihl
in den Kilchhérinen Kilchberg, und Tallwyl
1651 und 1652 (Abb. 42)

Von Hans Conrad Gyger stammen zwei Plane im
Massstab 1:2000 auf Pergament gezeichnet, die in
ein Urbar eingebunden sind; ein grosser im Format
von 72 x31cm, vierfach gefaltet und ein kleinerer, mit
dem etwas entfernteren kleinen Kopfholz (STAZ Plan
HI1177).

Den Burgermeistern und Raten sowie den Pflegern
und Meistern des Spitals ist berichtet worden: dass
sich von wegen dess Spitals Holtzeren und Holtz-
boden so derselbig zwdschend Rischlicken und der
Sil ... umligend hat, mithin zu Unordnungen, irungen
und missVerstendtnissen, Stir und Costen zuntra-
gind, sodass Herren Hans Conrad Gyger auch dess
grossen Raths und Amtmann in Cappeler Hoff ... eine
ordentliche vollkommene bemarchung samt einem
Grundriss erstellen soll (Abb. 42 und 43).

Gyger zeichnete diese Waldungen zuerst in einem
etwa doppelt so grossen Massstab (Format: 176 x
68 cm, STAZ Plan E 211), ahnlich wie bei den Planen
von Niederurdorf und Bassersdorf (S. 38 und 44).
Dem Spital Zurich gehorten neun, meistens aneinan-
dergrenzende Waldstticke, mit zusammen 35 Juchar-
ten oder 12,7 ha Flache, etwa die Halfte des dortigen
Waldes. Wie bei einem modernen Katasterplan sind
die Besitzer der andern Waldsticke und der angren-
zenden Wiesen, Weiden und Acker eingetragen. Das
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Gebiet liegt auf dem Bergrticken zwischen Ludretikon
und der Sihl, der mit Grundmoranenlehm bedeckt
und oft sumpfig ist. Zwischen den einzelnen Holzern
liegt das Lengimoos. Je nach Parzelle war es einfacher,
das Holz im Winter an den Zurichsee zu schleifen oder
an die Sihl und von dort zur Stadt zu fléssen. Der Be-
sitz dieses Waldes war fur das Spital sehr wichtig. Er
lieferte Bauholz und deckte fast den ganzen Energie-
bedarf mit Holz. Zur Rechtfertigung dieses Besitzes
enthélt das Urbar Abschriften von Kaufvertragen, von
denen einige bereits im Mittelalter abgeschlossen
wurden (Abb. 43).

Zehntenplan von Stadelhofen, 1653

Massstab ca. 1:6500, Format: 71,3 x 56,6 cm, (Ent-
wurf STAZ Plan Q 344, Reinzeichnungen STAZ Plan Q
342 und Plan Q 343).

Er umfasst das Gebiet, der am Stadtrand gelegenen,
friher selbstandigen Gemeinden Hottingen, Hirslan-
den und Riesbach, in denen das Stift zum Grossmiins-
ter die Zehntenrechte besass. Anlass zur Kartierung
gab die Grenze des Zehntenbezirks, denn anschlies-
sende Felder konnten die gleichen Ackerfrichte tra-
gen, aber anderen Zehntennehmer pflichtig sein. Am
Zurichberg, im Stadelhofen wie auch im Flunterer
Zehnten, war keine Brache nétig, weil aus der Stadt
gentgend Dunger vorhanden war. Die Bauern konn-
ten den Wechsel zwischen den Wiesen und den ver-
schiedenen Ackergewadchsen frei bestimmen. Das er-
schwerte den Einzug des Zehntens. Zudem lagen in-
nerhalb des Bezirks 19 zehntenfreie Parzellen und
60 Hanfpunten, von denen nur der kleine Zehnten,
eine Geldabgabe, bezahlt werden musste. Diese
Grundsticke sind im Zehntenplan eingezeichnet und
im Urbar beschrieben (Abbildungen in Wyder-Lee-
mann 1994, S. 26 und 27 sowie beigelegt in Haupt).

Abb. 42: Plan mit dem

Waldbesitz des Spitals Ziirich
auf der Hochebene zwischen

Kilchberg und Thalwil,

1651/1652, Massstab ca.

1:2000. Format: 72 x31 cm.
Die Parzellen des Spitalwaldes

sind grtin koloriert.
(STAZ Plan H 1 177a)
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Abb. 44: Zehntenplan von
Bassersdorf, 1658, Massstab
ca. 1:3000. Um das Dorf be-
finden sich die Hausgarten
mit Obstbaumen und Reben,
anschliessend das Ackerland
mit den drei Zelgen.

(STAZ Plan E 143.

Photo STAZ)
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Zehntenplan von Bassersdorf, 1658
(Abb. 44 und 45)

Es sind zwei Zehntenpldne und zwei Beschreibungen
vorhanden:

Im Staatsarchiv Zirich befindet sich ein kolorierter
Plan im Massstab ca. 1:3000, Format: 182 x 115 cm,
(STAZ Plan E 143). Dazu gehort ein Urbar, das vom
Spitalschreiber Jacob Baumann 1669 geschrieben
wurde (STAZ H | 37). Ein mit Bleistift gezeichnetes
Netz mit einer Maschenweite von 2,4 cm ist schwach
sichtbar. Es diente zum Ubertrag auf die Reinzeich-
nung.

Das Depot des Kirchenarchiv Bassersdorf im Staats-
archiv enthélt die Reinzeichnug: Eigentlicher Us-
gemessener Grund Riss des Zehendens zu Bassers-
dorff dem Spittal der Stadt Zurich zudienend und ge-
hérig, 1658, Erstellt von Hans Konrad Gyger. Massstab
ca. 1:6000, farbige Zeichnung auf Pergament, For-
mat: 86 x 64 cm. Der Plan wurde gefaltet, damit er
dem Urbar beigelegt werden konnte. Der Kartenin-
halt und die farbige Ausfihrung entspricht dem Plan
im grossen Massstab. Auch bei den Waldpldnen des
Spitals Zirich zeichnete Gyger zuerst in einem gros-
sen Massstab und stellte nachher eine Verkleinerung
auf Pergament flr das Urbar her (Abb. 42 und 43).
Das Urbar, in wundervoller Schrift auf Pergament ge-
schrieben und in Leder gebunden, gibt genaue Aus-
kunft tiber die damalige Landnutzung und die Rechts-
verhaltnisse. 1980 hat Ernst Morf (Morf, S. 42-52)
diesen Plan beschrieben und einige Kopien in Origi-
nalgrésse hergestellt, von denen eine im Sitzungszim-
mer des Gemeinderates aufgehangt ist.

Im Gebiet der heutigen politischen Gemeinde bestan-
den zwei Zehntenbezirke, ein kleiner um die Ortschaft
Baltenswil und der grosse Bassersdorfer Zehnten-
bezirk, dessen Ackerflache 1136 Jucharten umfasste.
Die angrenzenden Bezirke von Baltenswil, Birchwil
und Geerlisberg waren viel kleiner. In Geerlisberg be-
trug die Ackerflache 189 Jucharten.

Die Zehntenrechte gehorten dem Spital Zurich. Da in
Bassersdorf der Zehenden in grosser Unrichtigkeit
und mit vilen anstossenden Zehenden vermischt und
keine ordentliche Beschreibung desselben vorhanden
[...] allerley Unordnungen und Irrungen, miss Ver-
stendnis bestanden, wurde Hans Conrad Gyger von
der Spitalpflege und den Abgeordneten des Rats
durch Spitalmeister Rudolf Schuffelberger beauftragt,
einen Grundriss und eine Beschreibung zu erstellen.

Wie in den andern Gemeinden war das Ackerland in

drei Zelgen eingeteilt:

—die im Plan gelb kolorierte Hardzelg im Stdwesten
an den Hardwald grenzend, mass 186 Jucharten,
dazu kamen neun Teilstlicke, was zusammen 373
Jucharten ergab, die im Jahre 1658 mit Korn (Din-
kel) bepflanzt waren.

— die hellbraun kolorierte Bodenzelg gegen Baltenswil
trug damals Hafer. Sie bestand aus dem «grossen
Feld», mit 236 Jucharten Flache und sechs weiteren
Ackern, zusammen 365,5 Jucharten.

—die hellgrau kolorierte Bergzelg gegen Geerlisberg
lag brach. Das grosste Stlick mass 298 Jucharten;
zusammen mit 13 weiteren Parzellen ergaben sich
397,5 Jucharten, die 1658 keine Frucht trugen.

Ausserhalb des Bassersdorfer Zehntenbezirks lagen

Acker, die nach Bassersdorf zehntenpflichtig waren,

namlich aus dem Klotener Zehntenbezirk die mit

roten Buchstaben A-I bezeichneten, aus dem Geer-
lisberger Bezirk die mit K—0O, aus dem Birchwiler Be-
zirk die mit P—Z und aa, bb und cc und aus dem Bal-
tenswiler Zehntenbezirk die mit dd—rr bezeichneten

Grundstlcke («In-Zehenden»).

Umgekehrt hatten auch umgebende Zehntenbezirke
einige Acker innerhalb des Bassersdorfer Zehntens
und besassen Anrecht auf die entsprechenden Er-
trage, sogenannte «Usszehenden», mit roten Ziffern
1-41 markiert. Zehntenfrei waren die Grundstlcke
42-52, im Zehntenplan weiss. Es sind einzelne
kleinere Acker und die grossen Wiesen im Talgrund,
zwischen dem Dorf und der Hardzelg, Nr. 51 und
Nr. 62.

In diesem grossen Zehntenbezirk entstanden im Laufe
der Zeit Aufbriiche von Wiesen und Waldrodungen,
die nicht in der Zelgenordnung, sondern zu unglichen
Ziten mit unglichen Friichten angesdt waren. Das
Alphabet mit schén geschwungenen Buchstaben von
A-Z reichte nicht ganz um alle zu bezeichnen, es
brauchte dazu noch drei zusatzliche Zeichen.



Wohl kannten die jeweiligen Eigentimer die Abgabe-
pflicht ihrer Grundstiicke. Es entstanden aber immer
wieder Mutationen durch Erbgang und Verkaufe. Fir
die Verwaltung des Spitals war es dringend, diese
komplizierten Rechtsverhaltnisse schriftlich festzu-
halten und durch einen Grundriss Ubersichtlich zu ge-
stalten.

Am Schluss des Urbars folgen die Abschriften von
Kaufbriefen zur Bestatigung des Besitzes. Die Ver-
pflichtungen, die sich aus dem Urbar ergaben, wur-
den 1826 geldscht.
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: Zehntenplan von Bassersdorf,
1658, Ausschnitt aus Abb. 44.
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Abb. 46: Zehntenplan von Grundriss des Kleinandelfingers Zehnten, 1661
Kleinandelfingen, 1661, (Abb. 46-48)

Massstab ca. 1:4000,

mit Grenzsteinen 1-30. Ohne Titel und Angabe des Verfassers, Massstab
Format: 88,5x 62,7 cm. ca. 1:4000. Farbige Tuschzeichnung auf Leinwand

AL Flan @ 200} aufgezogen, nordorientiert. Format: 88,5 x 62,7 cm

(STAZ Plan Q 201).

Alless was in disem Grundriss wyss gelassen ist das
gibt keinen Zehenden an die Spannweid. Dieser kurze
Satz bei der Zeichenerkldrung ermoglichte den Ver-
fasser zu erkennen und fihrte zur Erklarung der Buch-
staben des Zehntenplans. Das Siechenhaus Spann-
weid war eine Aussenstation des Zurcher Spitals fur
arme Kinder und Sondersiechen. Es lag in Unterstrass
zwischen dem Beckenhof und dem heutigen Schaff-
hauserplatz. Um dem Siechenhaus regelmassige Ein-
nahmen zu verschaffen, wurde ihm der Kornzehnten
von Kleinandelfingen zugeteilt. Von diesem Zehnten
ist ein Urbar vorhanden: Beschrybung Dess Zehen-
dens zu Kleinandelfingen dem Huss Spannweid zuge-
hérig Anno 1660. Es ist ahnlich aufgebaut ist wie die
Spitalurbare von Geerlisberg und Bassersdorf (H | 602
und eine spatere Kopie H | 603).

Durch die Herren Johann Heinrich Muller, des Rats,
Obmann Gemeiner Kloster und Johann Rudolf Waser,
des Rats, Pfleger des Hauses Spannweid, wird zuerst
die Notwendigkeit einer Bereinigung geschildert und
eine Art Pflichtenheft aufgestellt: Zur Ausfihrung ha-
ben sie befohlen, Ihren getretiwen lieben Burgeren
Hans Conradt Gyger, Amtsmann im Cappelerhof und
Herr Rudolf Waser dem Schryber sowie Ulrich Land-
dolt, Fahnrich, Ulrich Eigerheer, Jérg Hirt der Schmid
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alldry zu Kleinandelfingen. Item Adam Karrer, LiGten-

and und Zoller zu Andelfingen.

Die Grenze des Zehntenbezirks ist mit schwarzen

Punkten und die Eckpunkte mit roten Ziffern 1-30

eingezeichnet. Die Ackerflache der Gemeinde von

832 Jucharten war in drei Zelgen aufgeteilt:

— 269 Jucharten Obere Zelg, 1661 mit Korn bestellt
(gelb koloriert)

— 254 Jucharten Untere Zelg, genannt Zelgli, 1661
Hafer (rosa koloriert)

— 309 Jucharten hat die Zelg, so in vil Zelgen gteilt ist
und was dazu gezahlt wird, 1661 ... .. Brache (hell-
braun koloriert)

— Heuwiesen, keine Flachenangabe

— 25,5 Jucharten Reben

- 558,5 Jucharten Holz und Holzboden.

Die beiden Acker A und B, die ausserhalb des Zehn-
tenbezirks lagen, gaben ihren Zehnten an Kleinandel-
fingen «In-Zehenden». Zum «Uss-Zehenden», mit C
bezeichnet, gehdrte das grosse Rebgebiet des Schiter-
bergs und des oberen Schiterbergs. Zehntennehmer
war das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen. Die Reb-
besitzer sind einzeln aufgeftihrt mit Lage und Grésse
ihrer Grundstticke. Zehntenfrei waren die Parzellen
D-L.

Wald wird Feld - Feld wird Wald,

eine Landnutzung aus fritheren Zeiten

Innerhalb des Zehntenbezirks sind einige Gebiete mit
den Buchstaben N bis W bezeichnet und eingegrenzt
mit roten Punkten. Die Zelgen sind nicht immerdar



Abb. 47: Zehntenplan von
Kleinandelfingen, Ausschnitt
verkleinert auf 65 %, aus
Abb. 46 mit der Verdnderung
des Thurlaufs.
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Abb. 48: Zehntenplan von
Kleinandelfingen, Ausschnitt

& 40 N ! ; o3 verkleinert auf 45 %, aus
b Plgeilh e AN ] e Abb. 46 mit der friheren
i b . RgoE ) Landnutzung.
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Abb. 49: Kyburger Schloss-
glter, 1663. Stdorientiert,
Massstab ca. 1:2900.
Format: 60,5x45,5cm.

Das Schloss Kyburg, hoch
Uber der Toss gelegen, war
der Sitz des Landvogtes der

grossten Landvogtei Zirichs.

(Photo STAZ)

48

P P i s
=
3

de
S
Lt “&"fﬁ:&@ N
eried
R
Ty M'f}‘gl “&%’ﬂtf
ok
f“uk'"m
Ry
G %
g

glich sondern kénnend sich mithin anderen vermin-
dern und vermehren und das deswegen wylen die
Gmeind Klein Andelfingen einen grossen Becirk Ge-
meindHolz hat, so ritens sy mithin ein Stuk Holz uss,
und machend solchen Platz zu Ackerfeld. Hingegen
habend sy andere Stuk Acherfelder, die sy etwann vil
Jahr gebauwen habend widerumb zu Hbélzern wer-
den. Dieser Bruch ist by lhnen ublich gsin, vor gar
alten und unverdenklichen Zyten, was aber dissorts
in Holz und Feld fir Enderungen besehen sind nur
by Mannsgedenken, dass befindt sich im Grundriss
mit roten dipflinen ausgezeichnet (Abb. 48).
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M 17 Jucharten Ackerfeld wurde 1600 zu Wald
N 25 Jucharten Ackerfeld wurde 1608 zu Wald
O 13 Jucharten Ackerfeld wurde 1611 zu Wald
P 3 Jucharten Ackerfeld wurde 1616 zu Wald
Q 9 Jucharten Ackerfeld wurde 1616 zu Wald

Im Jahre 1661 wurde auf dem Kaiseracher oberhalb
der Burg Alt Schiterberg Holz lassen wachsen und in
der Kalchtaren junge Eichlin dahin gepflanzt. Hinge-
gen wurde auch Wald gerodet:

R 13 Jucharten wurde 1606 gerodet zu Ackerland
S 33 Jucharten wurde 1639 gerodet zu Ackerland
T 11 Jucharten wurde 1641 gerodet zu Ackerland
V' 11 Jucharten wurde 1644 gerodet zu Ackerland
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Der Wechsel von Wald zu Ackerland und nach eini-
gen Jahrzehnten wieder zu Wald war eine extensive
Wirtschaftsform, die im Mittelalter an verschiedenen
Orten Ublich war. Der Wald wurde vielfaltig genutzt,
zum Beispiel als Viehweide. Beim Aufforsten wurde
die Eiche bevorzugt: sie lieferte ein ausgezeichnetes
Bauholz, die Baumrinde diente zum Gerben und die
Eicheln zur Schweinemast. Junge Eichen schitzte
man mit Dornen vor dem Viehfrass.

In den meisten Gemeinden des schweizerischen Mit-
tellandes musste der Ackerbau ausgedehnt werden,
um die wachsende Bevolkerung zu ernahren. Es wur-
de immer wieder ein Stick Wald gerodet, ohne in
einem andern Gebiet aufzuforsten. Die Zehntenplane

von Geerlisberg und von Bassersdorf zeigen, dass aus-
serhalb der drei grossen Zelgen, am Rande der Ge-
markung, einzelne neu angelegte Felder bestellt wur-
den. Die friher ausgedehnten Walder zwischen den
Dorfern wurden immer kleiner, und durch den Weid-
gang wurde der Nachwuchs gestort, sodass vielerorts
Holzmangel entstand. Holzfrevel wurde sehr streng
bestraft.

Dass sich die alte Wirtschaftsform in Kleinandelfingen
bis ins 17. Jahrhundert erhalten konnte, konnte fol-
gende Griinde haben: Die Gemeindefldache ist sehr
gross, die nachsten Dorfer nordlich der Thur sind weit
entfernt, sodass grosse Walder im Gemeindebesitz
waren. Mit der bestehenden Ackerflache konnte ein
Mehrfaches der Dorfbevolkerung erndhrt werden.
Der steile, etwa dreissig Meter hohe Prallhang der
Thur, der Schiterberg, teilte das Gemeindegebiet in
zwei Teile. Unterhalb des Schiterbergs besteht der
Untergrund der Acker aus Schottern der Thur, die
teilweise mit Loss bedeckt sind. Dort war aller Wald
gerodet. Der Wechsel zwischen Feld und Wald fand
im 20 bis 40 m héher gelegenen Gebiet nérdlich und
Ostlich des Prallhangs statt, wo glaziale Ablagerungen
Uberwiegen: kleine Morénen aus dem Schlieren-
und dem Zirichstadium der Wirmeiszeit, Stimpfe,
Toteisseen, von denen einige noch nicht verlandet
sind, und grobe Schotter, die von den Morénen aus-
geschwemmt wurden. Das Gebiet wurde als Loren
(steiniges Land) bezeichnet (Abb. 48).

Durch den Wechsel von Feld zu Wald ging dem
Kloster Rheinau der Zehnten auf diesen Feldern verlo-
ren. Die Zehntenrechte mussten auf die neu gerode-
ten Felder Ubertragen werden, was im Liball umb die
Naw Grt zu Clein Andelfingen Aetio 1640 beschrie-
ben ist (Gemeindearchiv Kleinandelfingen).
Unterhalb der Briicke von Andelfingen beschreibt die
Thur eine enge Linkskurve. An der Aussenseite unter-
spulte sie den Hang, der immer steiler wurde und
rutschte, was Gyger als Die Risi oder Felsen einzeich-
nete. Das frihere Flussufer befand sich beim Grenz-
punkt N 2, der nun mitten im Fluss liegt (Abb. 47).
Diesem Prallhang gegenuber lagerte der Fluss Ge-
schiebe ab. Wo friiher der Fluss floss, die Alts furtt der
Thur von 50 Jahren, entstand ein flacher Gleithang,
der einen Auenwald trug, das Punttenholtz zun Hin-
terrdttinen. In viel friherer Zeit ist auf ahnliche Art der
steile Rebhang des Schiterbergs entstanden.

Grundriss und Verzeichniss

der um das Schloss Kyburg liegender

und selbigem eigentimlich zugehériger Giiter
und Gebéduden, 1663 (Abb. 49)

Das Original von 1663 ist schlecht erhalten, 150 x
107 cm gross, koloriert und hangt gerahmt, ohne
Glas, in einem schmalen Gang im 4. Untergeschoss
des Staatsarchivs Zrich (STAZ Plan B 299 a). Eine Ko-
pie im gleichen Massstab stellte J. Martin Daeniker
1791 her (STAZ Plan B 299 b) und eine zweite Kopie,
eine Verkleinerung (STAZ Plan B 2330): Nach dem
Geigerschen Original-Plan von 1663 in dieses kleinere
Maas gebracht von J. Martin Daeniker 1791, Format:
60,5 x 45,5 cm. Diese Plane zeigen ein Gebiet von
etwa 4 x 2,625 km, wo das Schloss Kyburg verschie-
dene Grundstticke besass. Die Pldne sind stidorientiert
und haben einen Massstab von ca. 1: 2900, respektive
in der Verkleinerung ca. 1:6800.
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Abb. 50: Hans Conrad Gyger:

Kartengemalde des Zurcher
Gebiets von 1664/67,
ostorientiert.

Massstab ca. 1:32 000,
Format 226 x 220 cm.
(Photo STAZ)
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Der Eigenbesitz des Schlosses bestand vorwiegend
aus Wald an den steilen Hangen zu der 160 m tiefer
fliessenden Toss und einer Waldparzelle auf der Hoch-
flache sudostlich der Kyburg. In der rechten oberen
Ecke zeigt ein Spezialplan den Dettenrieder Wald, der
etwa drei Kilometer stdostlich der Kyburg liegt. Mit
einer braunen Flachenfarbe sind funf Acker hervorge-
hoben; hellgrin sind die Wiesen koloriert, die zum
Besitz des Schlosses gehorten. Diesen Planinhalt hatte
man gut auf einer kleinformatiger in einem Massstab
von beispielsweise 1:10000 oder 1:12000 zeichnen
konnen. Gygers Spatwerk ist, gemessen am Inhalt,
viel zu gross. Die maandrierende Toss mit den steilen
bewaldeten Hangen, das Stadtchen Kyburg und das
Schloss hoch oben auf einem Sporn ergaben ein ein-
driickliches Plangemaélde, das nicht nur die Parzellen-
grenzen oder die friher wichtige Verteidigungslage
zeigt, sondern wohl einen grésseren Raum im Schloss
schmucken sollte, war doch Kyburg die grosste z(r-
cherische Landvogtei.

Das grosse Kartengemalde
des Ziircher Gebiets von 1664/67
(Abb.50 und 51)

In diesem 226 x 220 cm grossen, ostorientierten Kar-
tengemalde von Hans Conrad Gyger sind die Inhalte
seiner zahlreichen Plane und Karten festgehalten.
Nachdem sich die militarische Lage beruhigt hatte,
waren es meistens unklare Grenzen von Landereien
und von einzelnen Grundsticken, die zu einer ersten
Kartenaufnahme in einem grossen Massstab fihrten.
Im Laufe der Jahre entstand eine Vielzahl von sehr ge-
nauen Planen. Sie ermoglichten Gyger, Uber ein Ge-
biet, das weit Uber den heutigen Kanton Zurich hin-
aus reicht, eine Karte in einem einheitlichen Massstab
zu zeichnen, die sehr reich an Detail ist.

Durch geschickte, oft Jahre dauernde, Verhandlungen
konnten viele Grenzkonflikte beigelegt werden, ohne
dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam.
Der Verlauf der Grenzen wurde endgiltig festgelegt
und gesichert durch die Markierung mit Grenzstei-
nen, durch eine Beschreibung der Marchen und durch
den Eintrag in den Grundriss im Massstab von ca.
1:32000. Zu Lebzeiten Gygers blieben nur noch eini-
ge kleinere Gebiete strittig: bei Ettenhausen und Elli-
kon an der Grenze zum Thurgau, bei der Masch-
walder Allmend zum Aargau und bei Ebertswil und
Kappel zu Zug. Sie sind mit feinen schwarzen Punkten
dargestellt.

Der Titel des Kartengemaldes Einer Loblichen Statt
Zirich Eigenthumlich Zugehérige Graff und Herr-
schafften, Stett, Land und Gebiett. Sampt der selben
anstossenden benachbarten Landen und gemeinen
Landvogteien [...] zeigt, dass das Zircher Staatsgebiet
aus sehr unterschiedlichen Verwaltungseinheiten be-
stand. Mit roten Punkten sind die einzelnen Landvog-
teien, die Gerichtsherrschaften und die Grenzen von
Gebieten mit niederer Gerichtsbarkeit eingezeichnet.
Besondere Bedeutung hatte die zlrcherische Hoheits-
grenze, die auf der Karte als goldenes Band das Z(r-
cher Staatsgebiet von den benachbarten Gebieten
trennt. Die roten Punkte sind mit Gold besonders her-
vorgehoben und die vielen Grenzsteine nummeriert
(Abb. 32 und 51). Zur Karte gehort eine Marchenbe-
schreibung (STAZ, B Ill 302 b), in der Gyger auf 400




	Die bisher aufgefundenen, in einem grossen Massstab gezeichneten Festungs-, Grenz-, Zehnten- und Güterpläne

